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1. Allgemeines 
 
1.1 Gründung des Vereins "Qualitätssicherungssystem  Recycling-Baustoffe Baden-

Württemberg e.V. (QRB)" am 11.10.2004, Gründungsmit glieder und Organisation 
 
Die Gründung des Vereins dient der Umsetzung des Erlasses "Vorläufige Hinweise zum Einsatz 
von Baustoffrecyclingmaterial" vom 13. April 2004 des Ministeriums für Umwelt und Verkehr 
Baden-Württemberg (UVM, Az. 25-8982.31/37). Gemäß des UVM-Erlasses ist die Angehörig-
keit eines Recycling-Baustoff-Betriebes zu einer Güteüberwachungsgemeinschaft eine Voraus-
setzung für den Erhalt des Produktstatus für einen Recycling-Baustoff. Das QRB eröffnet den 
Recycling-Baustoff-Betrieben die Möglichkeit, dieses Anforderungskriterium an einen Recycling-
Baustoff mit Produktstatus zu erfüllen.  
 
Am 15.12.2009 wurde der Erlass des UVM von 2004 zum zweiten Mal  verlängert (UVM, Az. 
46-8982.31/37): Die „Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 
13.04.2004, Az.: 25-8982.31/37 einschließlich Anlage, in Verbindung mit dem Erlass vom 
10.08.2004, Az.: 25-8982.31/37 und dem Vermerk vom 12.10.2004, Az.: 25-8982.31/37, zuletzt 
verlängert durch Erlass vom 18.12.2007, Az.: 25-8982.31/37, behalten bis zum Inkrafttreten der 
Ersatzbaustoffverordnung - längstens jedoch bis 31.12.2011- ihre Gültigkeit. 
 
Der Verein wurde am 11. Oktober 2004  auf der Mitgliederversammlung gegründet.  
 
Insgesamt gehören dem QRB-Verein 30 Gründungsmitglieder  aus dem Bereich der Recyc-
ling-Baustoffindustrie sowie Fremdüberwachungsinstitute an. 
 
 

 
 

 

< Gründungsversammlung des QRB am  
11. Oktober 2004  

in Ostfildern > 

< Die Geschäftsführung des QRB 
bei der Gründungsversammlung: 

Christa Szenkler und Thomas Beißwenger > 
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1.2 Satzung und Geschäftsordnung  
 
Der Verein Qualitätssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e.V. (QRB) un-
terliegt einer Satzung, die auf der Gründungsversammlung am 11. Oktober 2004 beschlossen 
wurde; geändert auf der Vorstandssitzung am 19.04.2005 (gem. Ziffer 12). 

Konkretisierungen zur Satzung finden sich gemäß Ziffer 2.2 der Satzung in der Geschäftsord-
nung zum Qualitätssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e.V. (QRB), die 
ebenfalls auf der Gründungsversammlung am 11. Oktober 2004 beschlossen wurde, geändert 
auf der MV am 27.04.2006 (Ziff. 3 ff - Konkretisierung zu den QRB-Fremdüberwachungsstellen 
gemäß des QRB-Leitfadens „Probenbehandlung“) und auf der MV am 29.04.2008 (Ziff 1.5 – 
Fristsetzung). 

Satzung und Geschäftsordnung wurden in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Umwelt 
und Verkehr Baden-Württemberg formuliert.  
 
 
 
1.3 Anerkennung des QRB durch das Ministerium für U mwelt und Verkehr  

Baden-Württemberg vom 12.10.2004 
 
Mit Schreiben vom 12.10.2004 wurde das QRB seitens des Ministeriums für Umwelt und Ver-
kehr Baden-Württemberg als – in Baden-Württemberg bislang einzige – Gütegemeinschaft für 
Recycling-Baustoffe anerkannt. 
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1.4 Vorstand  
 
1.4.1 Wahlperiode Vorstand 2010 - 2013  
 
Gemäß der Ziffern 6.1 und 7.2 der QRB-Satzung hat die Mitgliederversammlung die Wahl des 
Vorstandes vollzogen. Der Vorstand besteht aus höchstens fünf Vertretern, die für eine Amts-
zeit von drei Jahren gewählt werden. Die Wahl des Vorsitzenden des Vorstands und dessen 
Stellvertreter erfolgt gemäß Ziffer 7.2 der QRB-Satzung innerhalb des Vorstandes selbst. 
 
Für die Amtsperiode 2010 – 2013 wurden auf der Mitgliederversammlung am 27.04.2010 in den 
Vorstand gewählt: 

 
 
 
 
Eberhard Ludwig, Vorstandsvorsitzender  
BRS Baustoff-Recycling Sigmaringen GmbH &  
BRS Baustoff-Recycling Schwarzwald-Baar GmbH,  
Villingen-Schwenningen 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Herrmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzend er 
IBE Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH,  
Langenbrettach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walter Feess, weiteres Mitglied  
Heinrich Feess GmbH GmbH & Co. KG, Kirchheim / Teck  
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1.4.2  Wahlperiode Vorstand 2007 – 2010 (gewählt auf der MV am 18.04.2007) 
 
Eberhard Ludwig, Vorstandsvorsitzender, BRS Baustoff-Recycling Sigmaringen GmbH &  
BRS Baustoff-Recycling Schwarzwald-Baar GmbH, Villingen-Schwenningen 
 
Prof. Dr. Kurt Schellenberg, stellvertr. Vorstandsvorsitzender,  
IFM Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Rottweil GmbH, Rottweil  
 
Walter Feess, weiteres Mitglied, Heinrich Feess GmbH GmbH & Co. KG, Kirchheim / Teck  
 
Jan Herrmann, weiteres Mitglied, IBE Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH, Langenbrettach 
 
Hans-Ulrich Kraft, weiteres Mitglied, Heinrich Feess GmbH GmbH & Co. KG, Kirchheim / Teck sowie Fa. 
Moeck Recycling GmbH & Co. KG, Grabenstetten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MV 2010: Verabschiedung von Herrn Prof. Dr. Kurt Schellenberg (l.) 
und Hans-Ulrich Kraft aus dem QRB-Vorstand 

 
1.4.3 Wahlperiode Vorstand 2004 – 2007 (gewählt auf der MV am 11.10.2004) 
 
Arnold Magagna, Vorstandsvorsitzender, BWG Baustoff-Wiederaufbereitungs GmbH & Co. KG, Rastatt 
 
Eberhard Ludwig, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, BRS Baustoff-Recycling Sigmaringen GmbH 
& BRS Baustoff-Recycling Schwarzwald-Baar GmbH, Villingen-Schwenningen 
 
Prof. Dr. Kurt Schellenberg, weiteres Mitglied,  
IFM Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Rottweil GmbH, Rottweil 
 
Dr. Michael Aufrecht, weiteres Mitglied,  
Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg e. V. (BÜV ZERT), Ostfildern 
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Dr. Andre Ba umann  
NABU Naturschutzbund Deutschland,  
Vorsitzender Landesverband Baden-
Württemberg, Stuttgart 
 

1.5 Aufsichtsgremium  
 

Gemäß Ziffer 4.1 der QRB-Geschäftsordnung setzt sich das Aufsichtsgremium für eine Amtspe-
riode über drei Jahre zusammen aus  

- einem Vertreter des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg (seit 
14.6.2006: Umweltministerium Baden-Württemberg, seit 02/2010: Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg UVM) sowie 

- einem Vertreter des Naturschutzbundes Deutschland e. V. (NABU), Landesverband Baden-
Württemberg und 

- je einem Vertreter von drei Mitgliedsfirmen (davon mind. ein Fremdüberwachungsinstitut). 
 

 
1.5.1 Wahlperiode Aufsichtsgremium 2010 – 2013 (gewählt auf der MV am 27.04.2010) 
 

wechselnd 
Umweltministerium Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.5.2 Wahlperiode Aufsichtsgremium 2007 – 2010 (gewählt auf der MV am 18.04.2007) 
 
wechselnd - Umweltministerium Baden-Württemberg 
 
Dr. Stefan Rösler bis 31.12.2007, seit 01.01.2008: Dr. Andre Baumann,  
NABU Naturschutzbund Deutschland, Vorsitzender Landesverband Baden-Württemberg, Stuttgart 
 
Baptist Schneider, bmk Steinbruchbetriebe GmbH & Co. KG &  
HBR Heilbronner Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG, Heilbronn  
 
Hans-Jörg Fischer, FWA Fischer Weilheim Abbruch GmbH & Co. KG, Weilheim 
 
Joachim Schmid, ABPI Aalener Baustoffprüfinstitut GmbH, Aalen

Baptist Schneider   
bmk Steinbruchbetriebe GmbH & Co. 
KG sowie HBR Heilbronner Baustoff-
Recycling GmbH & Co. KG, Heil-
bronn  

Hans-Jörg Fischer  
FWA Fischer Weilheim  
Abbruch GmbH & Co. KG, Weilheim 

Joachim Schmid (ohne Bild) 
ABPI Aalener Baustoffprüfinstitut GmbH, Aalen 
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1.5.3 Wahlperiode Aufsichtsgremium 2004 – 2007 (gewählt auf der MV am 11.10.2004) 
 
Peter Dihlmann, Ministerialrat - Umweltministerium Baden-Württemberg 
 
Dr. Stefan Rösler 
NABU Naturschutzbund Deutschland, Vorsitzender Landesverband Baden-Württemberg, Stuttgart 
 
Klaus Rinderspacher (vom 10.11.2004 bis 27.04.2006) 
MORÄNE-KIES GmbH & Co. KG, Hechingen 
 
Baptist Schneider, bmk Steinbruchbetriebe GmbH & Co. KG &  
HBR Heilbronner Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG, Heilbronn  
 
Jan Herrmann 
IBE Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH, Langenbrettach 
 
 
 
1.6 Rechnungsprüfer – Wahlperioden 2004 – 2013 und früher 

Gemäß Ziffer 6.1 der QRB-Satzung beschließt die Mitgliederversammlung die Wahl der Rech-
nungsprüfer.  
 
Amtsperiode 2010 – 2013: Thomas Zehlicke, EBRD Erdaushub und Bauschutt Recycling und Deponie 

GmbH & Co. KG, Bretten 
 

Amtsperiode 2007 – 2010: Wolfgang Pooch,  
Institut für Bau und Umwelttest Pooch & Krüger, Gemmingen  
Thomas Zehlicke, EBRD Erdaushub und Bauschutt Recycling und Deponie 
GmbH & Co. KG, Bretten 
 

Amtsperiode 2004 – 2007: Wolfgang Pooch,  
Institut für Bau und Umwelttest Pooch & Krüger, Gemmingen  
Thomas Zehlicke, EBRD Erdaushub und Bauschutt Recycling und Deponie 
GmbH & Co. KG, Bretten 
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1.7 Geschäftsführung – Wahlperioden 2004 – 2010 und  später 
 
Gemäß Ziffer 8.2 der QRB-Satzung wurden vom Vorstandsvorsitzenden im Einvernehmen mit 
allen Mitgliedern des Vereinsvorstands für die Wahlperiode 2004 – 2007 Dipl.-Geogr. Christa 
Szenkler und Dipl.-Biol. Thomas Beißwenger in die Geschäftsführung berufen.  
 
Für die Wahlperiode 2007 – 2010 ist Dipl.-Biol. Thomas Beißwenger in die Geschäftsführung 
berufen. Dipl.-Geogr. Christa Szenkler hat am 18.04.2007 aufgrund einer beruflichen Verände-
rung die Geschäftsführung niedergelegt. 
Am 27.04.2010 wurde Thomas Beißwenger zum QRB-Geschäftsführer berufen. 
 

                                                                          
 
Ab 01.06.2011 übernimmt Herr Dr. Bernd Susset die technische Geschäftsführung des QRB. 
Herr Beißwenger wird ab 1.06.2011 die kaufmännische Geschäftsführung übernehmen. 

 
 

2 Kooperationspartner & Förderer des QRB 
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Mitgliederentwicklung des QRB

0
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30

40

50

60
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90

100

QRB-Mitglieder, ges. 30 37 51 59 73 77 88 94

RC-Unternehmen 23 27 39 47 59 63 70 76

mit insg. RC-Werken 23 41 53 59 85 88 94 101

Prüfinstitute 7 10 12 12 13 13 17 17

Fördermitglieder 0 0 0 0 1 1 1 1

11.10.2004 MV 2005 MV 2006 MV 2007 MV 2008 MV 2009 MV 2010 MV 2011

3 Eintragung von Wort-/Bildmarken beim  Deutschen Patent- und Markenamt  
 
Das Logo des QRB-Mitgliedszeichens sowie das QRB-Produktlogo sind als Wort-/Bildmarken in 
das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen und damit urheberrechtlich 
geschützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Mitglieder 
 
4.1 Mitgliederstand, Mitgliederbewegung  
 
Seit der Gründungsversammlung vom 11.10.2004 ist eine steigende und damit positive Mitglie-
derentwicklung zu verzeichnen. Der Mitgliederstand und die Mitgliederbewegung vom 
11.10.2004 sind – differenziert nach Institutionen sowie Firmen und Werken – der nachfolgen-
den Abbildung zu entnehmen.  
 
Über 300 baden-
württembergische Betriebe, 
die Baustoff-Recycling be-
treiben, sind noch nicht 
Mitglied im QRB. 
 
Ziel ist es, weitere Firmen und 
deren Werke für eine Mit-
gliedschaft im QRB zu gewin-
nen, um dadurch dem Markt 
QRB-geprüfte Recycling-
Baustoffe verschiedener Qua-
litätsklassen und Einbauklas-
sen zur Verfügung stellen zu 
können und die Verwertung 
von Material, das keiner Um-
welt- und Qualitätskontrolle 
unterliegt, zu unterbinden. 
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4.2 Mitgliedsfirmen des QRB 
 
Die aktuelle Mitgliederliste ist unter http://www.qrb-bw.de/home/mitglieder_des_qrb im Internet 
abrufbar. 
 
 
5 Konzeption und Programmierung der internetbasiert en Datenbank sowie Weiter-

entwicklungen 
 
Die Konzeption für eine internetbasierte Datenbank wurde 2004 von der QRB-Geschäftsführung 
entwickelt und programmiertechnisch von der Fa. in medias res - Gesellschaft für Informations-
technologie mbH, Freiburg, umgesetzt. Konzeption und Programmierung erfolgten in Abstim-
mung mit dem Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg. 
 
2005 wurden weitere Programmierungen an der QRB-Datenbank vorgenommen, insbesondere 
im Bereich der Eingabemasken und der internen Datenbankauswertungen.  
 
Die Konzeption und die Programmierungen umfassten im Berichtszeitraum im Wesentlichen 
folgende Punkte:  
 
- die Definition (insb. Zugriffsrechte) und Programmierung von rollenbasierten Zugangsmög-

lichkeiten in die Datenbank und das Internet für verschiedene Nutzergruppen: Öffentlich-
keit, Mitglieder, Fremdüberwachungsinstitute, Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-
Württemberg (seit 14.6.2005: Umweltministerium Baden-Württemberg / UM), Landesanstalt 
für Umweltschutz Baden-Württemberg (seit 1.1.2006: Landesamt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg / LUBW), Geschäftsführung; 

Die Zugangsmöglichkeiten zum QRB und der Datenbank mit entsprechenden Lese- und 
Schreibzugriffsrechten ist für die entsprechende Nutzergruppe belegt. Der öffentliche Be-
reich – die Internetseiten des QRB unter www.qrb-bw.de - sind für Jeden nutzbar. Die Zu-
griffsmöglichkeit für die werkseigene Homepage ist – über Zugangsdaten gesteuert – den 
Mitgliedsfirmen vorbehalten. Die Fremdüberwachungsinstitute haben – ebenfalls über Zu-
gangsdaten gesteuert – Zugriff auf die Eingabemasken für die Probenbeschreibung und 
Analyseergebnisse für die von Ihnen betreuten Werke. Ein interner Statistikteil, der in ano-
nymisierter Form die Zusammenfassung der von den Fremdüberwachungsinstituten über-
mittelten Ergebnisse enthält, steht dem UM, der LUBW sowie der QRB-Geschäftsführung 
über Zugangsdaten gesteuert zur Verfügung. Dieser interne Statistikteil ist somit der Öffent-
lichkeit nicht zugänglich;         

- die Erstellung und Pflege der Liste der QRB-Fremdüberwacher, 

- die Erstellung von Eingabemasken und Zugangsberechtigungen für Fremdüberwacher und 
Mitglieder, 

- die Konzeption und Programmierung von Standardreports und –statistiken, 

- die zur Verfügungsstellung – im Falle des Produktstatus – eines QRB-Produktzertifikats 
inkl. verschiedener Überarbeitungen des Produktzertifikates, 

- den Betrieb und die Pflege des internetbasierten Teils des Qualitätssicherungssystems auf 
den entsprechenden Servern, 

- die Erstellung und zur Verfügungsstellung einer firmenbezogenen Minihomepage, 

- die Registrierung und Dokumentation der von den Fremdüberwachern übermittelten Ergeb-
nisse der Prüfung der Mitgliedsbetriebe und der Qualitätssicherungssysteme der Mitglieder 
(organisatorische, personelle und technische Ausstattung, Produktdeklaration, usw.) unter 
Berücksichtigung der „4 aus 5 – Regel“. 

- Die Programmierung einer Testversion zur Vorbereitung des QRB-Systems auf die ge-
plante Ersatzbaustoffverordnung (EBV) des Bundesministeriums für Umwelt, Natur und Re-
aktorsicherheit (BMU, siehe Artikel 2 des Entwurfs einer Mantelverordnung vom 06.01.2011, 
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www.bmu.de). Hierbei geht es insbesondere um die Implementierung der geplanten neuen 
Anforderungen an die Güteüberwachung, der Überschreitungsregelungen und die Umset-
zung des neuen Grenzwertsystems der EBV in das QRB-System (im ersten Schritt exemp-
larisch für den Ersatzbaustoff „Recyclingbaustoff“). 

 

Sicherheitstechnisch entspricht der QRB-Server mit der QRB-Datenbank dem modernsten Si-
cherheitsstandard. Aus Sicherheitsgründen und zur Erhöhung der Verfügbarkeit betreibt das 
QRB zwei Server. In 2008 wurde erneut auf einen leistungsstärkeren Server umgestiegen. Im 
Zuge der Vorbereitung des QRB-Systems für die geplante ErsatzbaustoffV erfolgt eine weitere 
Umstellung auf einen leistungsstärkeren Server. 
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Zusätzlich zu den vorab genannten Programmierungen wurde eine Karte zu der Lage von QRB-
Mitgliedsfirmen und -werken (Recycling-Baustoff-Betriebe) in Baden-Württemberg erstellt. 
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6 Statistik 

6.1 Abfallaufkommen und Recycling im Land Baden-Wür ttemberg 

Auswertungen von Daten des Statistischen Landesamte s Baden-Württemberg 

Nachfolgende Tabellen geben einen Überblick zu den für den QRB besonders relevanten statis-
tischen Kennwerten der Abfallwirtschaft im Land Baden-Württemberg (Daten aus den Abfallbi-
lanzen und statistischen Monatsheften des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, 
Stuttgart).  

Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum Gesamtabfallauf-
kommen, machen Baumassenabfälle (Bau- und Abbruchabfälle inklusive Boden und Steine – 
nicht verunreinigter Bodenaushub) stets ca. 75 % des Gesamtabfallaufkommens aus. Das leicht 
steigende Gesamtabfallaufkommen seit 2008 ist demnach auf steigende Mengen von Baumas-
senabfällen zurückzuführen. Wie hinlänglich bekannt, geht die Halbierung des Abfallaufkom-
mens seit Anfang der 90er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland im Wesentlichen auf die 
Aktivitäten des Baustoffrecyclings zurück. Der Erfolg der Abfallwirtschaft ist deshalb sehr eng an 
den Erfolg des Baustoffrecyclings geknüpft. Abfallwirtschaftliche Ziele sind also nur mit erfolg-
reichem Recycling erreichbar! 

 

Tabelle:  Gesamtabfalllaufkommen, Anteile der Baumassenabfälle gesamt sowie Anteile - unterteilt nach 
Bau- und Abbruchabfällen sowie Boden und Steinen - am Gesamtabfallaufkommen für den Be-
richtszeitraum 2004 bis 2009 (aus Monatsheften des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg; 2005, 2007 nicht veröffentlicht). 

Jahr 

Abfallgesamt-
aufkommen 

 
 
 

[Mio. Tonnen] 

Bau- und Abbruchab-
fälle 

inklusive Boden und 
Steine  

 
[Mio. Tonnen/ %] 

Bau- und Abbruch-
abfälle 

 
 
 

[Mio. Tonnen/ %] 

Boden und  
Steine (Bo-

denaushub nicht 
verunreinigt) 

 
[Mio. Tonnen/ %] 

2009 39,0 29,6 / 76 10,6 / 27 19,0 / 49 
2008 40,7 30,7 / 75 11,5 / 28 19,2 / 47 
2006 38,8 28,6 / 73 9,7 / 24 18,9 / 49 
2004 36,5 26,5 / 73 7,6 / 21 18,8 / 52 

 

Nach den Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg machen Boden und Stei-
ne rund 2/3 der Baumassenabfälle aus. Laut den Statistiken zu den Verwertungswegen von 
Boden und Steinen bzw. nicht verunreinigtem Bodenaushub wird dieses Material zu 60 bis 70 
% einer Verfüllung von Abgrabungen zugeführt (vgl. nachfolgende Tabelle). Nur sehr geringe 
Anteile von rund 5 % werden demnach in Bauschuttrecyclinganlagen aufbereitet und im Stra-
ßen- und Wegebau verwendet. Die derzeit diskutierten Verschärfungen im Bodenschutzrecht 
bezüglich der Verfüllung von Abgrabungen (vgl. § 12 neu in der Novelle der BBodSchV, Artikel 
3 der MantelV) könnten deshalb zu besonders massiven Massenstromverschiebungen in Rich-
tung Deponie führen.  
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Tabelle:  Gesamtaufkommen Boden und Steine, Anteile verschiedener Verwertungswege und der Depo-
nierung am Gesamtaufkommen für die Jahre 2008 und 2009 (Auswertungen der Mitteilungen 
des Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). 

Jahr 

Boden und 
Steine 

 
 
 

[Mio. t / %] 

Verfüllung 
übertägiger 

Abbau-
stätten  

 
[Mio. t / %] 

Deponiebau oder 
Rekultivierung 

stillgelegter Anla-
gen 

 
[Mio. t / %] 

Bauschutt-
recycling- und 
Asphaltmisch-

anlagen 
 

[Mio. t / %] 

Ver-
wer-

tungs-
quote 

 
[%] 

Depo-
nier-
ung 

 
[Mio. t / 

%] 

2009 19 / 100 12,7 / 67 1,7 / 9 0,95 / 5 82 3,4 / 18 

2008 19,2 / 100 14,8 / 77 
nicht recher-

chierbar 
77 5,3 / 23 

2006 19,0 / 100 15,2 / 80 nicht recher-
chierbar 

80 3,8 / 20 

 

Bauschutt und Straßenaufbruch machen nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg rund 1/3 der Baumassenabfälle aus. Nach den Zahlen des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg zu den Verwertungswegen von Bauschutt und Straßenaufbruch 
wird dieses Material zu 60 bis 72 % einem Wiedereinsatz in Baustoffrecyclinganlagen zugeführt 
(vgl. nachfolgende Tabelle). Für das Jahr 2010 ermittelt das Statistische Landesamtes aufgrund 
eines etwas geringeren Gesamtaufkommens noch eine deutliche Erhöhung der Verwertungs-
quote auf 72,4 % gegenüber 62 % im Jahr 2009. 

 

Tabelle:  Gesamtaufkommen Bauschutt und Straßenaufbruch, Anteil am Gesamtaufkommen, der in Bau-
stoffrecyclinganlagen behandelt sowie Quoten wird für die Jahre 2008 bis 2010 (Auswertungen 
der Abfallbilanzen des Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). 

Jahr 

Aufkommen Bauschutt/ 
Straßenaufbruch ohne 

Boden und Steine 
 

[Mio. Tonnen] 

Behandlung in Ba u-
schuttrecyclinganlagen 

 
 

[Mio. Tonnen] 

Quote Wiederei nsatz in 
Bauschuttrecycling-

anlagen 
 

[%] 
2010 9,8 7,1 72,4 
2009 11,6 7,1 61,1 
2008 11,1 7,6 68,5 
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Für das Jahr 2006 und 2009 gibt das Statistische Landesamt auch den Mengenanteil von in 
Baustoffrecyclinganlagen aufbereiteten Bauschutt, Straßenaufbruch sowie Boden und Steinen 
an der Gesamtgewinnung mineralischer Rohstoffe in Baden-Württemberg an (vgl. nachfolgende 
Tabelle). Dieser liegt demnach bei ca. 10 %. Nach Angaben des LGRB (vgl. Rohstoffbericht 
2006 des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, LGRB) konnte trotz relativ hoher 
Recyclingquoten in den letzten Jahren nur ungefähr 8 % des Primärbaustoffbedarfs durch Re-
cyclingbaustoffe ersetzt werden. Die Steigerungspotenziale werden aufgrund der begrenzten 
verfügbaren Menge an Recyclingmaterial durch das LGRB eher als gering eingeschätzt. 
 
Tabelle:  Menge Baustoffrecycling bezogen auf den Primärrohstoffabbau für die Jahre 2006 und 2009 

(Monatshefte des Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). 

Jahr 

Bausch utt/ Straßenau f-
bruch + Boden und  
Steine in Bauschutt-

recyclinganlagen 
 

[Mio. Tonnen] 

Gewinnung  
mineralischer  

Rohstoffe 
 
 

[Mio. Tonnen] 

Quote  
 

RC-
Baustoff/Primärbaustoff 

 
[%] 

2009 9 88 10 
2006 7 70 10 

 
 

Anmerkung zu den Datenerhebungen 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der QRB und die Fachgruppe Recycling und Bo-
den des ISTE schon seit einiger Zeit die Art der Datenerhebung bezüglich der in Bauschuttre-
cyclinganlagen eingesetzten Abfälle in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württemberg kritisch 
hinterfragen. Bezüglich der Landesabfallbilanzen / Baustoffrecycling geht es insbesondere um 
dort ausgewiesene Mengen für die Landkreise Sigmaringen, Biberach und Waldshut-Tiengen. 
Durch grafische Auswertung des Balkendiagramms aus der Abfallbilanz 2009 (vgl. Auszug un-
ten) ergeben sich im Jahr 2009 beispielsweise für Biberach 592.000 t (190.000 Einwohner), für 
Sigmaringen 693.000 t (130.000 Einwohner) und für Waldshut-Tiengen 715.000 t (166.000 
Einwohner) und damit sehr hohe Baustoffrecyclingmengen pro Einwohner: Biberach: 3,1 t/EW, 
Sigmaringen: 5,33 t/EW und Waldshut-Tiengen: 4,3 t/EW. 

Realistischer erscheinen uns die Zahlen demgegenüber z.B. in Ravensburg mit 100.000 t / 
276.000 EW = 0,36 t/EW oder für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit ebenfalls 100.000 t / 
206.000 EW = 0,49 t/EW. Selbst die Werte in Ballungszentren mit starker Infrastruktur wie zum 
Beispiel Heidelberg und Mannheim Stadt liegen mit 507.000 t / 460.000 EW = 1,1 t/EW oder im 
Rhein-Neckar-Kreis mit 754.000 t / 537.000 EW = 1,4 t/EW wesentlich niedriger als in den oben 
genannten drei Kreisen. Es kann vermutet werden, dass Aufbereitungsmengen in die Statisti-
ken einfließen, die auch außerhalb Baden-Württembergs oder im Ausland gebrochen werden. 
Falls Recyclingmengen außerhalb von Baden-Württemberg in die Statistiken mit einfließen, 
kommt es zu einer starken Überschätzung der Verwertungsmengen und Baustoffrecyclingquo-
ten in Baden-Württemberg.  
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In Bauschuttrecyclinganlagen eingesetzte Abfälle 
in den Stadt- und Landkreisen 

Quelle: Abfallbilanz 2009, Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg 
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6.2 Qualitätsgesichertes Baustoff-Recycling in Bade n-Württemberg 

 

6.2.1 Erstprüfung und Produktstatus 

Von 101 RC-Werken haben derzeit 93 Werke die Erstprüfung  gemäß Geschäftsordnung er-
folgreich durchgeführt. 

In der QRB-Mitgliederversammlung am 29.04.2008 wurde die QRB-Geschäftsordnung wie folgt 
beschlossen: 

Auszug aus der QRB-Geschäftsordnung – Stand: 29.04.2 008 

1.5 Der Verein verleiht seinen Mitgliedern ein QRB - Mitgliedszeichen, sobald diese ein be-
triebliches Qualitätssicherungssystem eingerichtet haben und dessen Funktionsfähigkeit 
durch eine Erst- und Fremdüberwachung bestätigt wurde. Die Einrichtung und Bestäti-
gung der Funktionsfähigkeit hat innerhalb 12 Monaten nach Beitritt zu erfolgen. In be-
gründeten Fällen kann die Frist um weitere 6 Monate beim Vorstand beantragt werden, 
der über den Verlängerungsantrag zu befinden hat. Sind die Voraussetzungen für das 
QRB – Mitgliedszeichen nicht mehr gegeben, wird das Mitgliedszeichen entzogen. 

Von 101 RC-Werken besitzen derzeit 85 Werke einen Produktstatus  für eine oder mehrere 
Lieferkörnungen von Recycling-Baustoffen. Für den überwiegenden Anteil der Werke, die bis-
her keinen Produktstatus aufweisen, ist festzuhalten, dass es sich überwiegend um Neu-
Mitglieder handelt, die zum Teil noch das Überwachungssystem aufbauen müssen.  

 

6.2.2 Analyseergebnisse – Umweltqualität von QRB-ge prüften RC-Baustoffen  

6.2.2.1  Freigabe UVM / LUBW 

Gemäß Satzung Ziffer 4.3 erklärt jedes Mitglied mit seinem Antrag auf Aufnahme sein Einver-
ständnis, dass Daten (z.B. Prüfergebnisse, technische Daten wie z.B. Anlagenart und Ausstat-
tung) dem UVM sowie der LUBW in anonymisierter  Form graphisch zur Verfügung gestellt 
werden. Die Freigabe ist – im Einklang mit den erweiterten Programmierungen (Ziff. 5) –  im Ok-
tober 2005 erfolgt. 

 

6.2.2.2  Analyseergebnisse zu wasserwirtschaftliche n Kennwerten 

Die wasserwirtschaftlichen Analyseergebnisse zu den geprüften Recycling-Baustoffen werden 
in der QRB-Datenbank über die Eingabe der Fremdüberwachungsinstitute erfasst. Über eine 
interne Statistik – die lediglich einem kleinen internen Kreis in anonymisierter  Form zur Verfü-
gung steht – sind Bewertungen bezüglich der Analyseergebnisse zu den per Erlass vom 
13.04.2004 geforderten wasserwirtschaftlichen Kennwerten möglich. 

Grundsätzlich ist positiv festzustellen, dass im Rahmen der Umsetzung des UVM-Erlasses vom 
13.04.2004 i.V.m. dem QRB eine deutliche Qualitätssteigerung bei Recycling-Baustof fen 
von QRB-Mitgliedswerken zu verzeichnen ist. Gründe hierfür sind: 

- i.d.R. kontrollierter, selektiver Rückbau nach dem aktuell sten Stand der Technik  mit 
entsprechender Entsorgungs-Zuweisung der verschiedenen Materialien bereits auf der Bau-
stelle; 

- verschärfte Eingangskontrollen  bzw. Annahmeverweigerungen seitens der QRB- Mit-
gliedsfirmen für nicht verdachtsfreies Material; 

- technische Aufbereitung des Bauschutts zu QRB-RC-Ba ustoffen nach dem aktuellsten 
Stand der Technik  durch unsere Mitgliedsfirmen. 
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6.2.2.3 Bewertung der Analyseergebnisse  

Nachfolgende Tabelle gibt für alle Berichtsjahre seit Bestehen des QRB und das aktuelle Be-
richtsjahr 2011 einen Überblick zu den statistischen Kennwerten der einstufungsrelevanten Un-
tersuchungsparameter von RC-Baustoffen, die in der QRB-Datenbank registriert wurden.  

Tabelle:  Qualität von QRB-geprüften RC-Baustoffen über langjährige Messreihen, einstufungsrelevante 
Parameter. Abkürzungen: BG: Bestimmungsgrenze, k.A. keine Analyse. 

Berichts-
jahr(e) und 
Zeiträume 

Anzahl 
Analysen 

Mittelwerte (Schwankungsbreiten) 
 

Lf [µS/cm] Sulfat 
[mg/l] 

Chrom, 
ges. 
[µg/l] 

Vanadium  
[µg/l] 

PAK 
[mg/kg] 

2011 (01.01.11 
bis 20.07.11) 

139 (V: 60) 1122  
(<100 - 2910) 

57 
(<BG – 250) 

14 
(<BG – 59) 

7 
(<BG – 19) 

3,2 
(<BG – 15)  

2010 (01.01.10 
bis 31.12.10) 

304 (V: 121) 1135  
(<100 - 3800) 

59  
(<BG – 270) 

13 
(<BG – 45) 

7 
(<BG – 24) 

3,3 
(<BG – 14) 

2009 (01.01.09 
bis 31.12.09) 

341 (V: 116) 1137  
(<100 - 3410) 

49  
(<BG - 360) 

13 
(<BG – 30) 

7 
(<BG – 70) 

3,1 
(<BG – 15) 

2008 (01.01.08 
bis 31.12.08) 

334 1064 
(<100 – 3510) 

63  
(<BG - 250) 

13 
(<BG – 37) 

k. A. 3,3 
(<BG – 10) 

2006/07 
(01.01.06 bis 

31.12.07) 
502 969 

(<100 – 3190) 
65  

(<BG - 600) 
12 

(<BG – 48) 
k. A. 4,2 

(<BG – 22) 

2004/05 
(11.10.04 bis 

31.12.05) 
173 949 

(<100 - 3290) 
80 

(<BG - 310) 
14 

(<BG – 42) 
k. A. k. A. 

 

Anzahl der Analysenwerte 

Wie bedanken uns bei den Fremdüberwachern für die konsequente Einspeisung von Analy-
seergebnissen in die QRB-Datenbank. Tendenziell ist allerdings ein leichter Rückgang zu ver-
zeichnen, aus welchem sich sicherlich noch kein Trend ableiten lässt. Wir weisen aber darauf 
hin, dass wir auf die Analysenwerte für unsere statistischen Auswertungen und Fachargumenta-
tion dringend angewiesen sind. Die anonymisierten Daten werden für unsere fachlich basierte 
Interessensvertretung insbesondere auch in Bezug auf den Verordnungsprozess zur Ersatz-
baustoffV auf Bundesebene benötigt (vgl. Auswertungen für die ErsatzbaustoffV in Kapitel 
6.2.2.4). 

Zuordnung zu Einbauklassen: 

Für das Jahr 2011 (01.01.2011 bis zum Redaktionsschluss dieses Geschäftsberichtes) liegen 
uns 139 Analysenergebnisse vor, die alle der Einbauklasse Z 1.1 zuzuordnen sind. Damit liegen 
für den gesamten Beobachtungszeitraum von 11.10.2004 bis 2011 1793 Analysenergebnisse 
vor, die alle der Einbauklasse Z 1.1 zuzuordnen sind. Allerdings handelt es sich bei den QRB-
Materialien um eine Auswahl selektiv rückgebauter und zu RC-Baustoffen aufbereiteter Materia-
lien mit Produktstatus, die nicht repräsentativ für den gesamten Materialstrom Abbruch- und 
Bauabfälle sein können.  

Qualitätssteigerung 

Die Qualitätssteigerung bzw. Kontinuität der Qualitäten ist insbesondere bei den Schlüsselpa-
rametern Sulfat und Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) erkennbar.  

PAK:  Nach einem Trend hin zu niedrigeren PAK-Gehalten (Berichtszeitraum: 2004-2005 waren 
es noch durchschnittlich 5 mg/kg) sind die PAK-Feststoffkonzentrationen seit ca. 3 Jahren kon-
stant niedrig. Wir führen dies einerseits auf sorgfältige Annahmeprüfungen der QRB-Betriebe 
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zurück, andererseits sind die insgesamt niedrigen PAK-Gehalte auch darauf zurückzuführen, 
dass hier insbesondere Analyseergebnisse zu Recycling-Baustoffen der Einbauklasse Z 1.1 
vorliegen.  

Sulfat:  Die durchschnittlichen Konzentrationen liegen bei ca. 50 bis 60 mg/l. Damit hat sich der 
positive Trend der vergangenen Jahre auch für den Parameter Sulfat weiter konsolidiert, was 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auf konsequenten selektiven Rückbau, Entfernung von Leichtbau-
stoffen und sorgfältige Annahmeprüfungen zurückzuführen ist. 

Vanadium:  Im Rahmen der Entwicklung der ErsatzbaustoffV wurde seitens BMU und Umwelt-
bundesamt festgestellt, dass RC-Baustoffe das Schwermetall Vanadium freisetzen können. 
Aufgrund der neuen Geringfügigkeitsschwellenwerte (GFS), die ihm Rahmen der geplanten 
Grundwasserverordnung diskutiert werden – unter anderem auch für Vanadium – hält das BMU 
eine Festlegung eines Materialwertes für Vanadium für zwingend notwendig. Der sehr niedrige 
Materialwert von 40 µg/l im ersten Arbeitsentwurf der EBV (BMU, 2007) stellte sich als stark 
verwertungslimitierend für die RC-Baustoffe in der Qualitätsklasse RC-1 heraus. Auf Beschluss 
der Mitgliederversammlung 2009 haben wir deshalb erstmals auch Beprobungen von Vanadi-
um in WF 10-Schütteleluaten  durchgeführt. Insgesamt liegen seit dem Jahr 2009 297 Analy-
seergebnisse in WF 10-Schütteleluaten  mit einem durchschnittlichen Wert von 7 µg/l vor. Die 
Werte schwanken zwischen <BG und 70 µg/l, wobei der Spitzenwert von 70 µg/l nur im Jahr 
2009 gefunden wurde. Die Spitzenwerte 2010 und 2011 liegen unter 25 µg/l. 

Elektrische Leitfähigkeit:  Bei der elektrischen Leitfähigkeit zeigen sich über alle Jahre hinweg  
deutliche Überschreitungen der Zuordnungswerte bei reinem Betonbruchmaterial bzw. Recyc-
ling-Bauschutt-Material mit einem hohen Beton-Anteil. Der Aufschluss und die Freisetzung von 
Calciumhydroxid aus Betonbruch – insbesondere aus „frischem Betonbruch“ - bedingt elektri-
sche Leitfähigkeiten von z.T. über 5000 bis knapp 7000 mS/cm (Zuordnungswerte: Z 1.1 = 2500 
mS/cm, Z 1.2 = 3000 mS/cm, Z 2 =  5000 mS/cm). Unter Einwirkung von CO2 aus der Luft erfolgt 
eine rasche Karbonatisierung des Materials und damit eine Abnahme des pH-Wertes i.V.m. ei-
ner Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit. 

Bei den von den Fremdüberwachungsinstituten mitgeteilten Untersuchungsergebnissen streuen 
die Messwerte im Berichtszeitraum bei der elektrischen Leitfähigkeit zwischen 1 – 3800 mg/l. 
Die Mittelwerte sind leicht angestiegen und liegen seit 3 Jahren relativ unverändert bei rund 
1150 µS/cm. Fachlich konsequent wäre es, die Öffnungsklausel der TL Gestein-StB 04 (Fußno-
te 8, Tabelle D.1 für die RC-Klassen RC-1, RC-2 und RC-3) betreffend der elektrischen Leitfä-
higkeit bei der Anwendung des UVM-Erlasses zu berücksichtigen: "Wert ist kein Ausschlusskri-
terium, wenn der pH-Wert über 11,5 liegt und die Werte für Chlorid und Sulfat eingehalten wer-
den." Bis zur Einführung der ErsatzbaustoffV, die der elektrischen Leitfähigkeit bezüglich RC-
baustoffen lediglich Orientierungscharakter beimisst, wird empfohlen gelagerten Betonbruch zu 
analysieren. Die Messung von vorkarbonatisiertem Material liefert realistischere und damit 
sachgerechtere Testergebnisse, da auch vor Ort beim Einsatz des Materials eine rasche Kar-
bonatisierung stattfindet (vgl. aktuelle Forschungsarbeiten im Rahmen des BMBF-
Verbundprojekts „Sickerwasserprognose“). Auch deshalb ist geplant in der ErsatzbaustoffV die 
Parameter pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit für RC-Baustoffe lediglich als Orientierungs-
werte ohne Grenzwertcharakter einzuführen (vgl. MantelV BMU 2011 und Zwischenbericht des 
Umweltbundesamtes www.uba.de). 
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6.2.2.4  QRB-Datenbankauswertungen zur Beurteilung der Einhaltbarkeit der ge-
planten Materialwerte nach zweitem Arbeitsentwurf d er Ersatzbaustoffverordnung  

Am 06.01.2011 hat das Bundesministerium für Umwelt (BMU) mit der sogenannten Mantelver-
ordnung einen zweiten Arbeitsentwurf der ErsatzbaustoffV (Artikel 2 der MantelV) mit deutlich 
überarbeiteten Materialwerten vorgelegt. Im Berichtszeitraum wurden die QRB-Daten erstmalig 
auch im Hinblick auf die Einhaltbarkeit der Materialwerte der geplanten Ersatzbaustoffverord-
nung (EBV nach neuestem Stand vom 06.01.2011) untersucht und bewertet. 

PAK:  Die von den Fremdüberwachungsinstituten im Zeitraum 2006 bis Redaktionsschluss mit-
geteilten Messwerte von PAK-Gehalten streuen im Bereich von <BG bis 22 mg/kg. Durch-
schnittlich liegen die PAK-Gehalte bei 3-4 mg/kg. Der in der EBV geplante Feststoffgrenzwert 
für PAK von 10 mg/kg wäre demnach im Mittel durch QRB-zertifizierte Materialien unserer Mit-
glieder voraussichtlich gut einhaltbar. Allerdings handelt es sich bei den QRB-Materialien um 
eine Auswahl selektiv rückgebauter und zu RC-Baustoffen mit Produktstatus aufbereiteter Mate-
rialien, die nicht repräsentativ für den gesamten Materialstrom Abbruch- und Bauabfälle sein 
können. 

Sulfat:  Die von den Fremdüberwachungsinstituten im Zeitraum 2006 bis Redaktionsschluss 
mitgeteilten Messwerte von Sulfat liegen zwischen < BG und 600 mg/l. Die durchschnittlichen 
Konzentrationen liegen bei ca. 60 mg/l.  

Vor dem Hintergrund der Diskussionen um den zweiten Arbeitsentwurf der ErsatzbaustoffV sig-
nalisiert das BMU eine Entschärfung der Grenzwerte von Sulfat. Gesucht wird seitens Verord-
nungsgeber derjenige Gipsanteil bzw. der damit gekoppelte Sulfataustrag (Auswaschung leicht-
löslicher Gipsanteile) von RC-Baustoffen (Eluatkonzentration bei WF 2), der nach dem besten 
Stand der Abbruch- und Aufbereitungstechnik, also mit technisch und wirtschaftlich vertretba-
rem Aufwand erreichbar ist. Der QRB hat bis Redaktionsschluss dieses Geschäftsberichtes ei-
ne spezielle Datenbankabfrage im QRB-System bezüglich Sulfat durchgeführt und mit externen 
Datensätzen verglichen. Mit diesen - selbstverständlich anonymisierten - Ergebnissen tragen 
wir zu einem fachlichen Positionspapier des BDI zur Beantwortung der durch das BMU aufge-
worfenen Fragestellung bei. 

Die EBV sieht bisher für die günstigste Qualitätsklasse RC-1 (mit vergleichbaren oder erweiter-
ten Einbaumöglichlkeiten gegenüber der jetzigen Z 1.1-Klasse nach UVM-Erlass) einen Eluat-
grenzwert für Sulfat von 350 mg/l (Übergangswert bis zum Jahr 2020) bzw. 220 mg/L ab dem 
Jahr 2020 vor. Dieser ist im Eluat bei einem engeren Wasser- zu Feststoffverhältnis (WF) von 2 
l/kg (WF 2) nach DIN 19528 (2009, Säulenkurzeluat) bzw. in der Eigenüberwachung voraus-
sichtlich auch parallel nach DIN 19529 (2009, Schütteltest bei WF 2) zu messen. Durch die Um-
stellung auf ein gegenüber WF 10 l/kg engeres WF von 2 l/kg kommt es zu einer Aufkonzentrie-
rung des leichtlöslichen Sulfates und damit verbunden zu einer verbesserten Messbarkeit. Nach 
neuesten Erkenntnissen (siehe diverse UBA-Projekte, z.B. UBA-ZWB, Susset et al., 2011, 
www,uba.de) ist aufgrund des relativ regelmäßigen und signifikanten Abklingverhaltens von Sul-
fat in Eluaten von RC-Baustoffen ein konstanter Umrechnungsfaktor zwischen WF 10 und WF 2 
von 3,9 ableitbar. Für eine bessere Vergleichbarkeit der WF 10-Werte aus der QRB-Datenbank 
und anderer Güteüberwachungsdatensätze mit den Grenzwerten der EBV wurden diese ent-
sprechend umgerechnet. Die Grenzwerte der EBV entsprechen demnach WF 10-
Eluatkonzentrationen von 88 mg/l bis 2020 bzw. 55 mg/l ab 2020.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt statistische Kenngrößen (arithmetische Mittelwerte, 75. und 90. 
Perzentil sowie Maximalwerte: der 90. Perzentilwert bedeutet, dass der 90. aufsteigend ange-
ordnete Messwert der Proben den angegebenen Wert einhält) der Sulfatkonzentrationen in 
Eluaten verschiedener QRB-Probenkollektive und für ein Probenkollektiv der Landesanstalt für 
Umwelt aus den Jahren 2007-2009.  
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QRB-RC-Beton 

Für das Probenkollektiv „QRB-RC-Beton“ wurde das QRB-Datenbanksystem nach dem Such-
wort „Beton“ gefiltert. Nach den eigenen Bezeichnungen der QRB-Mitglieder handelt es sich 
hierbei um Beton-Recycling, Betonsplitt, Betonsand und Beton-RC. Dieses Probenkollektiv 
weist aufgrund der vorwiegenden Verwendung von Beto nen als Ausgangsmaterial die 
geringsten Sulfatkonzentrationen im Eluat auf. 

QRB-RC-Gemische 

Für das Probenkollektiv „QRB-RC-Gemische“ wurde das Datenbanksystem nach dem Suchwort 
„RC“ gefiltert und um die Treffer für RC-Beton bereinigt. Nach den eigenen Bezeichnungen der 
QRB-Mitglieder handelt es sich hierbei um RC-FSS, RC-STS, RC-Schottergemische, RCL-
Material, RC-Bauschuttgemisch, RC-Gemische, RC-Splitt, RC-Ziegel/Mauerwerk, Bauschutt-
RC, RC-Ziegelschotter, RC kornabgestuftes Gemisch, RC-Sondermischungen, RC-
Asphaltgemische, RC-Vorsieb, Bauschutt und RC verschiedener Körnungen. Wir gehen davon 
aus, dass es sich hierbei um die besten erreichbare n RC-Qualitäten aus vorselektierten 
und aufbereiteten Bauschutt handelt. Es ist dabei a nzumerken, dass im QRB-System Da-
ten von Materialien der Einstufung Z 1.1 verzeichne t sind und viele QRB-Mitglieder vor-
wiegend Betonbruch annehmen.   

„Typische“ RC-Baustoffe 

Das Probenkollektiv der LUBW-Untersuchungskampagne 2007 bis 2009 ist dadurch charakteri-
siert, das hier QRB-Betriebe ausdrücklich ausgeschlossen waren. Dazu entnahm die LUBW in 
den Jahren 2007 bis 2009 insgesamt 191 Bauschuttproben auf 115 Bauschuttrecyclinganlagen 
möglichst flächendeckend in allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg. Für die Be-
stimmung der Schadstoffkonzentrationen im Eluat der Recyclingbaustoffe wurden diese sowohl 
im WF10-Schütteleluat als auch im Säulenkurztest WF 2 nach DIN 19528 gemessen. Die nach-
folgenden statistischen Kenngrößen des LUBW-Datensatzes 2007 - 2009 basieren deshalb 
ausschließlich auf tatsächlich gemessenen Werten. Wir gehen davon aus, dass es sich hier-
bei um RC-Baustoffe mit praxistypischer Qualität hi nsichtlich der Umweltmerkmale han-
delt. Diese Materialien nehmen den größten Anteil a m Materialstrom „Bauschutt und Ab-
bruchabfälle“ in der Bundesrepublik Deutschland ein . 

Tabelle:  Vergleich der statistische Kennwerte der Sulfatkonzentrationen in WF 10-Eluaten von RC-
Materialien in Baden-Württemberg mit Grenzwerten nach UVM-Erlass und geplanten Grenz-
werten nach EBV (in WF 10 umgerechnet): QRB-Datenbankabfragen von RC-Baustoffen un-
terschiedlicher Zusammensetzung, nicht zertifizierte RC-Baustoffe    

Statist ische 
Kennwerte 

 
Sulfat [mg/l]  

QRB-
„RC-

Beton“  
 
 

QRB-„ RC-
Gemische“  
(ohne Be-
ton-RC) 

 

QRB-
„Bauschutt-

RC“ 
 

LUBW 2007 
bis 2009 

„RC-
Gemische“ 
außerhalb 

QRB 

EBV 
bis 2020 

 
um- 

gerechnet  
 
 
 

EBV ab 
2020 

 
um- 

gerechnet  
 

UVM-
Erlass 
Z1.1 

 
 

Anzahl n  136 309 56 191    
Arith. Mi t-
telwert 47 80 137 220 

88 55 250 
75. 
Perzentil 57 125 193 195 

90. 
Perzentil 120 210 228 671 

Maximum  230 360 240 2287 
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Geplante Grenzwerte von Sulfat in der EBV 

Die geplanten Materialwerte von Sulfat für die günstigste Qualitätsklasse RC-1 nach geplanter 
ErsatzbaustoffV bedeuten mehr als eine Halbierung (Übergangswert bis 2020) bzw. nahezu ei-
ne Fünftelung (ab 2020) des bisher nach UVM-Erlass für die Klasse Z 1.1 zugelassenen Wertes 
von 250 mg/l im WF 10 Eluat bzw. umgerechnet 975 mg/l im WF 2-Eluat. 

Einhaltbarkeit der nach EBV geplanten Sulfatwerte  

Die Praxisdatensätze des QRB zeigen, dass die RC-1-Werte i.d.R. nur durch reines Beton-
Recycling einhaltbar sind. Selbst Beton-Recyclat würde aber ab 2020 mit über 25 % der Men-
gen in die Qualitätsklasse RC-2 fallen (das 75. Perzentil entspricht ungefähr dem Grenzwert ab 
2020, siehe Tabelle). Zielsetzung der EBV ist jedoch, das Recycling im Straßen-, Wege- und 
Schienenverkehrsbau zu fördern. Für Betonrecyclat stehen bereits jetzt viele verschiedene 
Verwertungswege u.a. auch im Hochbau (RC-Beton) zur Verfügung. Die Verwertung von Beton-
recyclat stellt deshalb nicht das eigentliche „Verwertungsproblem“ dar. Die Verwertungsquoten 
von RC-Baustoffen können deshalb nur beibehalten oder gesteigert werden, wenn auch für RC-
Gemische marktrelevante Einbauweisen zur Verfügung stehen.  

Wie die Auswertung der QRB-Gemische zeigt, stehen selbst für diese hochqualitativen RC-
Baustoffe aufgrund der Limitierung durch Sulfat wichtige Einbauweisen in ungebundenen Trag-
schichten in der Qualitätsklasse RC-1 nicht offen. Der Wert ab 2020 ist durch die RC-
Materialien des QRB nur im 60. Perzentil erreichbar. D.h. 40 % der QRB-Materialien wären auf-
grund Sulfat der Qualitätsklasse RC-2 oder ungünstiger zuzuordnen. Hierbei betonen wir, 
dass es sich bei QRB-Materialien bereits um eher „b etonlastiges“ vorselektiertes Materi-
al, also um die beste erreichbare Qualität handelt,  die nicht repräsentativ für typische 
RC-Gemische sein kann.  Dies wird verdeutlicht durch einen Sprung in den Sulfatwerten zwi-
schen dem QRB-Datensatz und dem Datensatz der LUBW (außerhalb des QRB, nicht zertifi-
zierte Materialien). Hier liegen die 75. Perzentile bereits bei 195 mg/l respektive 780 mg/l im WF 
2-Eluat.  

Um die bereits bestehenden hohen Verwertungsquoten in marktrelevanten Bauweisen zu hal-
ten müssten rund 80 % der Materialien der RC-Klasse RC-1 zugeordnet werden können. Damit 
müsste der Sulfatwert in der Qualitätsklasse RC-1 mindestens auf die typische Qualität von „ty-
pischen RC-Baustoffgemischen“ – wie hier durch den LUBW-Datensatz repräsentiert im 80. 
Perzentil von ca. 200 mg/l im WF 10-Eluat bzw. 800 mg/l im WF 2-Eluate erhöht werden (Mate-
rialwert RC-1 EBV = 800 mg/l). 

Vanadium:  Für Vanadium  liegen aus den Jahren 2009 bis Redaktionsschluss insgesamt 297 
Analyseergebnisse aus WF 10-Schütteleluaten mit einem durchschnittlichen Wert von ca. 7 µg/l 
vor. Die Werte schwanken zwischen < BG und 70 µg/l. Mit Blick auf die geplante Ersatzbau-
stoffV sind bezüglich Vanadium auch bei Zugrundelegung des WF 2- Eluates (Schütteltest oder 
Säulenkurzeluat) bei dem geplanten Materialwert von 130 µg/L für Vanadium keine Limitierun-
gen zu erwarten. In Baden-Württemberg liegen die typischen Ziegelanteile im RC-Gemisch mit 
5 Massenprozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 12 Massenprozent (vgl. unveröf-
fentlichtes Gutachten Susset, 2010 für den Bundesverband der Ziegelindustrie). Aufgrund empi-
rischer Korrelationen und Messungen von Ziegelgemischen in WF 2- Eluaten kann nachgewie-
sen werden, dass der Materialwert für Vanadium von 130 µg/L im WF 2- Eluat in der Qualitäts-
klasse RC-1 i.d.R. auch durch RC-Ziegelgemische mit technisch maximal zulässigen Anteilen 
von 30 Massenprozent eingehalten wird (vgl. unveröffentlichtes Gutachten Susset, 2010 für den 
Bundesverband der Ziegelindustrie), 

Sonstige Grenzwerte der EBV in RC-1:  Sonderuntersuchungen des QRB in WF 2-Eluaten mit 
RC-Baustoffen verschiedener Qualitätsklassen (Z1.1, Z1.2. Z2) weisen darauf hin, dass die ge-
planten Grenzwerte in der EBV von 6 µg/L für die S15 EPA PAK, Kupfer von 110 µg/L und 
Chrom, ges von 135 µg/L durch unsere QRB-Materialien problemlos eingehalten werden kön-
nen. 
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Zusammenfassung: 

Bis auf Sulfat ist davon auszugehen, dass QRB-zertifizierte Materialien die geplanten Material-
werte der EBV problemlos einhalten. Bezüglich des PAK-Feststoffgehalts sehen wir Limitierun-
gen bei RC-Baustoffen außerhalb des QRB. Schließlich handelt es sich bei den QRB-
Materialien um eine Auswahl selektiv rückgebauter Bauschuttmaterialien und zu RC-Baustoffen 
mit Produktstatus aufbereiteten Materialien, die nicht repräsentativ für den gesamten Materi-
alstrom Abbruch- und Bauabfälle sein können.  

Zu starken Limitierungen der Verwertungsquoten von RC-Baustoffen führen die geplanten 
Übergangswerte und Zielwerte ab 2020 von Sulfat im Eluat. Ca. 40 % der vorselektierten QRB-
Materialien bester Qualität wären ab 2020 aufgrund Sulfat der Qualitätsklasse RC-2 oder un-
günstiger zuzuordnen. Um hohe Verwertungsquoten zu halten müsste der Sulfatwert in der 
Qualitätsklasse RC-1 deshalb mindestens auf die typische Qualität von „RC-
Baustoffgemischen“ von - wie hier nachgewiesen - ca. 800 mg/L im WF 2-Eluat erhöht werden.    

 

7 Technik & Normung 

7.1 Verknüpfung des Erlasses des Ministeriums für U mwelt und Verkehr Baden-
Württemberg vom 13. April 2004 mit Regelungen des S traßenbaus (TL Gestein-StB 
04 / TL SoB-StB 04)  

Im Jahr 2008 sind neue Einführungserlasse des Innenministeriums Baden-Württemberg für den 
Straßenbau erschienen, wonach ab diesen Terminen überarbeitete Regelwerke vertragsrele-
vant und verbindlich sind. 

Mit Allgemeinen Rundschreiben (ARS) Nr, 5 /2008 und Nr. 11/2008 hat das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemi-
sche und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 
04, Fassung 2007) und die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Stra-
ßenbau Ausgabe 2004, Fassung 2007 (TL Gestein-StB 04, Fassung 2007) bekannt gegeben. 

Die TL SoB-StB 04, Fassung 2007 und die TL Gestein-StB 04, Fassung 2007 sind im Bereich 
der Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und der Landesstraßen in der Baulast des 
Landes anzuwenden. Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen die TL SoB-StB 04  und 
die TL Gestein-StB 04, Fassung 2007 ebenfalls anzuwenden. 

Bei der Verwendung von RC-Baustoffen sind hinsichtlich der umweltrelevanten Merkmale und 
der Einbaukonfigurationen bis auf weiteres die "Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoff-
recyclingmaterial" des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg vom 
13.04.2004 zu beachten. Damit ist der Abschnitt 2.4 und der Anhang D der TL Gestein-StB 04, 
Fassung 2007 für RC-Baustoffe bis auf weiteres nicht anzuwenden. 

Aktuell sind demnach für die Herstellung und den Einsatz von Recycling-Baustoffen folgende 
Regelwerke relevant: 

�  bautechnische Anforderungen  und Güteüberwachung nach bundesweit gültigen Rege-
lungen des Straßenbaus, den Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im 
Straßenbau Ausgabe 2004, Fassung 2007 (TL Gestein-StB 04, Fassung 2007) i.V.m. den 
„Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von 
Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ (TL SoB-StB 04, Fassung 2007) und 

�  umweltrelevante Anforderungen  und Einbaukonfigurationen  nach dem Erlass des Mi-
nisteriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg vom 13. April 2004, verlängert am 
18.12.2007 und am 15.12.2009. 
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Die Einbaukonfiguration ist in der Kurzbezeichnung anzugeben (z.B. STS RC 0/45 Z1.2). Detail-
regelungen sind in den „Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen und Richtli-
nien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ (ETV-StB-BW, Teil 2.2. – ZTV 
SoB-StB 04) enthalten. Nach der ersatzlosen Streichung der Teile 2.1, 2.2, 3 und 4 besteht die 
ETV-StB BW nur noch aus den Teilen 1 (Ergänzungen zur ZTV E-StB) und 6 (Ergänzungen zur 
RStO). Ungeachtet der Streichung des Teils 2.2 der ETV-StB-BW, in welchem u.a. auch Bezug 
genommen wird auf den UVM-Erlass vom 13.04.2004, behalten die umweltrelevanten Prüfpa-
rameter der „Vorläufigen Hinweise“ für Recyclingbaustoffe im Straßenbau (Frostschutz- und 
Schottertragschichten), sowie Graben- und Hohlraumverfüllungen bis auf weiteres ihre Gültig-
keit. 

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt und Verkehr vom 06. November 1998, 
Az: 66-3945.24/7 (GABL, S. 716), mit der die Verwaltungsvorschrift des Verkehrsministeriums 
und des Umweltministeriums über vorläufige Lieferbedingungen für aufbereiteten Straßenauf-
bruch und Bauschutt zur Verwendung im Straßenbau Baden-Württemberg vom 15. November 
1991 neu erlassen wurde, wurde am 19.12.2005 durch das Innenministerium Baden – Würt-
temberg außer Kraft gesetzt.  

Mit der Anbindung des Erlasses des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg 
vom 13. April 2004 (Az.: 25-8982.31/37, verlängert am 18.12.2007 und am 15.12.2009) an die 
neue Einführungserlasse des Innenministeriums Baden-Württemberg für den Straßenbau ist 
das gesetzte QRB-Ziel für eine Zusammenführung wasserwirtschaftlicher und bautechnischer 
Parameter erreicht. 

Liste der relevanten Regelwerke ohne Anspruch auf V ollständigkeit (in Baden-
Württemberg vollständig eingeführt): 

TL AG-StB 09. Technische Lieferebedingungen für Asphaltgranulat, Ausgabe 2009 

ZTV Beton-StB 07.  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau 
von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 
2007 

TL Beton-StB 07. Technische Lieferbedingungen für Baustoffe und Baustoffgemische für Trag-
schichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007.  

TL Asphalt-StB 07 . Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Ver-
kehrsflächenbefestigungen, Ausgabe 2007. 

ZTV Asphalt-StB 07 . Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau 
von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007. 

TL SoB-StB 04, Fassung 2007.  Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und 
Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2004, Fassung 
2007. 

TL Gestein-StB 04, Fassung 2007.  Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im 
Straßenbau Ausgabe 2004, Fassung 2007  

Die Liste der gültigen Regelwerke  ist im Internetangebot der Abteilung 9 des Regierungsprä-
sidiums Tübingen - Landesstelle für Straßentechnik abzurufen 

 
http://www.rp-tuebingen.de/servlet/PB/menu/1259935/index.html 
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7.2 Erlass des Umweltministeriums Baden-Württemberg  (UM) vom 6. Juli 2006 zur  
PRODUKTNEUTRALEN Ausschreibung 

Per Erlass des Umweltministeriums Baden-Württemberg (UM) vom 6. Juli 2006 hat bei der 
Vergabe von Bauleistungen ab sofort eine produktneutrale Ausschreibung von Recycling-
Baustoffen  zu natürlichen mineralischen Rohstoffen zu erfolgen. Dieser Erlass ist mit allen mit 
der Vergabe von Bauleistungen befassten Landesstellen seitens des UM abgestimmt worden: 
dem Innenministerium (Straßenbau), dem Finanzministerium (Hochbau) und dem Ministerium 
für Ernährung und Ländlichen Raum. Hierbei sind insbesondere QRB-geprüfte Recycling-
Baustoffe des Qualitätssicherungssystems Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e.V. zu be-
rücksichtigen.  
 
7.3 CE-Kennzeichnung für Recycling-Baustoffe in Bad en-Württemberg 
 
Die CE-Kennzeichnung für Recycling-Baustoffe spielte in den genannten Berichtszeiträumen für 
unsere Mitgliedsfirmen keine Rolle.  
 
 
 
8 QRB-Arbeitskreis „Fremdüberwachung – AK FÜ“  
 
Seitens der QRB-Geschäftsführung wurde im Jahr 2005 in Abstimmung mit Fremdüberwa-
chungsinstituten der QRB-Arbeitskreis „Fremdüberwachung – AK FÜ“ ins Leben gerufen. Vor-
rangiges Ziel hierbei war  

·  die Konkretisierung zur Anerkennung von QRB-Fremdüberwachungsinstituten sowie  
·  die Erstellung eines Leitfadens für die optimierte und standardisierte Probenahme und 

Probenbehandlung für Recycling-Baustoffe (s. Ziff. 8.1). 
·  Eine Institutionalisierung und formale Verankerung des Arbeitskreises in die QRB-

Satzung und Geschäftsordnung ist nicht geplant. Der Arbeitskreis ist dementsprechend 
als ad-hoc-Gremium tätig. Im Berichtszeitraum hat das Gremium am 17.02.2011 getagt. 

 
 
Mitglieder des QRB-Arbeitskreises „Fremdüberwachung“ 
 
Albrich, Hans  GIU Gewerbliches Institut für Umweltanalytik GmbH  
Gamm, Albrecht Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg  
Grupp, Armin  SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH  
Herrmann, Jan IBE Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH  
Jumpertz, Matthias IFM Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Rottweil GmbH  
Ludwig, Eberhard BRS Baustoff-Recycling Schwarzwald-Baar GmbH  
Mändle, Jörg Institut Dr. Haag GmbH  
Nagel, Klaus Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg  
Roth-Streeb, Heike Öffentliche Baustoffprüfstelle der Hochschule Karlsruhe  - Technik und Wirt-

schaft  
Rudolph, Jörg BPI Baustoffprüfungsinstitut Dipl.-Ing. Rolf Wagenmann  
Schmerbeck, Markus Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg  
Schmid, Joachim ABPI Aalener Baustoffprüfinstitut GmbH  
Szenkler, Christa bmk Steinbruchbetriebe GmbH & Co. KG  
Wachutka, Markus Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg e. V. (ISTE)  
Wizgall, Rolf Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg  
Wolf, Torsten VOGEL-BAU Schüttgut-Recycling GmbH  
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8.1  QRB-Leitfaden „Probenbehandlung“ 

In Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg (UM) und der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) hat der Arbeitskreis 
2005 seine Arbeiten für die Erstellung eines Leitfadens zur „Probenbehandlung“ aufgenommen. 
Dieser Leitfaden dient der Konkretisierung der Regelungen des Erlasses des Ministeriums für 
Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg “Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyc-
lingmaterial“ vom 13. April 2004 (Az.: 25-8982.31/37) zur Anerkennung von Fremdüberwa-
chungsstellen für das QRB e.V. sowie der standardisierten Durchführung der Probenahme und 
Probenaufbereitung.  
 
Der Leitfaden ist auf der Mitgliederversammlung am 27.04.2006 zur Beschlussfassung vorge-
legt worden. 
 
Inhalt des QRB-Leitfadens „Probenbehandlung“ 

1. Einleitung / Bestehende Regelungen zur Anerkennung von Fremdüberwachungsstellen in 
der Abfallwirtschaft in Baden-Württemberg 

2. QRB-Anerkennung von Fremdüberwachungsstellen  
3. Standardisierte Probenahme und Probenaufbereitung 

Anhang - Berücksichtigte Regelwerke für die Standardisierung der Probenbehandlung 
4.  
Der QRB-Probeleitfaden wurde im Rahmen der Untersuchungskampagne 2006 auf Forderung 
der LUBW von den beauftragten Fremdüberwachungsinstituten angewendet. Bei dieser Unter-
suchungskampagne 2006 wurden insgesamt 82 Recycling-Baustoffe aus 50 Werken in Baden-
Württemberg beprobt und analysiert, die nicht im QRB organisiert sind. 
 
Die LUBW stellte im Vergleich zu der 1. Untersuchungskampagne 2003 fest, dass in QRB-
Mitgliedsbetrieben im Durchschnitt bessere Qualitäten anzutreffen sind.  
 
Die bisher größte Untersuchungskampagne zu RC-Baust offen mit 157 Proben fand 
2007/2008 statt. Diese diente neben der Überwachung des UM-Erlasses vom 13.04.2004, vor 
allem der Überprüfung neuer Untersuchungsmethoden für RC-Baustoffe. Die neuen Untersu-
chungsmethoden (Säulenverfahren DIN 19528, Schüttelverfahren DIN 19529) werden Eingang 
in die geplante Ersatzbaustoffverordnung des Bundes finden.  
 
Der Vergleich von Säulen- und Schüttelverfahren wur de im Rahmen der Untersuchungs-
kampagne 2009 fortgesetzt . Dabei wurden 34 Proben mit den Schüttelverfahren DIN EN 
12457-4 und DIN 19529 sowie mit den Säulenverfahren CEN/TS 14405 und DIN 19528 unter-
sucht. Die Verfahren wurden hinsichtlich Praktikabilität, Aufwand und Kosten verglichen. Diese 
Erfahrungen sollen ebenfalls Eingang in die geplante Ersatzbaustoffverordnung finden. 
 
Der Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit den Analysen aus der QRB-
Fremdüberwachung zeigt wiederum, dass in QRB-Mitgliedsbetrieben im Durchschnitt bessere 
Qualitäten anzutreffen sind. Vor allem ist dort die Zahl der „Ausreißer" mit deutlich erhöhten 
Schadstoffgehalten erkennbar geringer. Das spricht für unsere QRB-Betriebe, die einen be-
stimmten Qualitätsstandard garantieren können. Das ist ein großer Erfolg des QRB. 
Sämtliche Ergebnisberichte der oben genannten Untersuchungen können über das Internetan-
gebot der LUBW http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/24162/ abgerufen werden. 
 
Neuere Auswertungen bezüglich der Einhaltbarkeit der geplanten Materialwerte im neuesten 
Arbeitsentwurf der ErsatzbaustoffV vom 06.01.2011 durch die QRB-Materialien (vgl. Kapitel 
6.2.2.3) zeigen, dass QRB-zertifizierte Materialien die geplanten Materialwerte der EBV mit der 
Ausnahme von Sulfat problemlos einhalten.  
. 
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8.2  Normungsarbeit des QRB (AK Fremdüberwachung): 

Nationale Normung (DIN) 

Das QRB bezieht seit 2008 die fachlich-technische Unterstützung über ein externes Experten-
team: 

Dipl.-Chemiker Hans Albrich ,  

GIU Gewerbliches Institut für Umweltanalytik GmbH,  

Teningen, www.giu-umwelt.de , und 

Dipl.-Geol. Jan Herrmann ,  

Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH,  

Langenbrettach, www.ibegmbh.de ,  

sind aktiv in Gremien des Deutschen Instituts für Normung (DIN) (z. B. DIN Normenausschuss 
Wasserwesen Unterausschuss Elutionsverfahren zur Normung von DIN 19258, DIN 19259 und 
aktuell DIN E 19257, sowie im Arbeitskreis Probenahme). 

Hintergrund: Bereits im September 2007 hatte sich das QRB über den AK FÜ in die Diskussion 
zu den Normenentwürfen E DIN 19528 und E DIN 19529 und dem hierzu geplanten Validie-
rungsringversuch eingeschaltet. 

Die vom Normenausschuss Wasserwesen (NAW) des DIN vorgelegten Entwürfe wurden sei-
tens des QRB aufgrund vieler Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten kritisiert. 

Die beiden Normen DIN 19528  und DIN 19529 wurden nun mit Unterstützung des QRB-
Expertenteams und des AK FÜ verbessert, überarbeitet und validiert Die Normen wurden durch 
das DIN im Januar 2009 veröffentlicht. Zwischenzeitlich liegen im und außerhalb des QRB 
reichliche Praxiserfahrungen mit den beiden Elutionsmethoden vor.  

Die Ergebnisse der Validierungsringversuche wurden veröffentlicht und in den Fachkreisen 
größtenteils als „valide“ anerkannt. Die Wiederholstandardabweichungen von 20-60% sind, den 
Umständen entsprechend gut und korrelieren mit den Spannweiten aus regulären Ringversu-
chen zur Kompetenzfeststellung von Laboratorien. Insbesondere unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass an den Validierungsringversuchen diesmal auch weniger erfahrene Laboratori-
en zugelassen waren und es sich nicht um bereits etablierte Verfahren handelte, sind die Vali-
dierungsergebnisse besser als ursprünglich erwartet. Mit DIN 19528 liegt erstmalig ein im Ring-
versuch validierter Säulenversuch vor. Der Säulenversuch ist zwar international etabliert, sämt-
liche internationale (CEN- und ISO- Säulenversuchsnormen) befinden sich jedoch noch im 
Vornormstadium.  

DIN 19528 ist in der geplanten ErsatzbaustoffV als Referenzverfahren für die Bestimmung der 
Materialwerte im WF 2-Eluat vorgesehen. Teile des Normungsgremiums, insbesondere die In-
dustrievertreter, hatten sich jedoch bereits im Mai 2008, bei Verabschiedung der neuen Verfah-
ren, dafür ausgesprochen, das Schüttelverfahren DIN 19529 als Alternativverfahren zu etablie-
ren. Allerdings ist Letzteres bisher nur für anorganische Parameter zugelassen und kann nur als 
Übereinstimmungstest (WF 2) nicht aber als Eignungstest (ausführlicher Säulenversuch) im 
mehrstufigen Güteüberwachungsverfahren der ErsatzbaustoffV verwendet werden.  

Für die organischen Parameter, insb. PAK, MKW, DOC, Phenole, PCB wird derzeit ein an DIN 
19529 angelehntes Verfahren entwickelt (DIN E 19527). An Voruntersuchungen (PAK mit weni-
gen ausgewählten Teilnehmer-Laboratorien) hatte ein AK-FÜ-Labor ebenfalls teilgenommen. 

In Anlehnung an die DIN 19528 wurde im April 2009 der Normenentwurf der E DIN 19527 „Elu-
tion von Feststoffen: Schüttelverfahren zur Untersuchung des Elutionsverhaltens von organi-
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schen Stoffen mit einem Wasser-Feststoff-Verhältnis von 2 l/kg“ abgestimmt. Dieser Entwurf 
wird derzeit durch DIN NAW weiterentwickelt und soll schließlich in einem Ringversuch validiert 
werden. 

Welche Verfahren für welchen Anwendungsbereich später gelten bzw. als Referenzverfahren 
eingesetzt werden sollen, steht derzeit beim Verordnungsgeber BMU noch auf dem Prüfstand. 
Das BMU signalisiert für die werkseigene Produktionskontrolle alternativ zum Säulenkurztest 
bei WF 2 nach DIN 19528 (2009) auch den WF 2 Schütteltest nach DIN 19529 (2009) zuzulas-
sen. Für den Eignungstest (einmalig) und die erweiterte Fremdüberwachung (alle 2 Jahre) im 
Rahmen der geplanten EBV kann jedoch nur der ausführliche Säulenversuch nach DIN 19528 
zugelassen werden.  

Aktueller Sachstand der Sonderuntersuchungen von RC-Baustoffen mit dem Säulenversuch 
nach DIN 19528: 

Da die Datenbasis in Baden-Württemberg bzgl. der Beprobung von PAK im Eluat sehr gering 
ist, wurde das GIU damit beauftragt güteüberwachte RC-Materialien auf PAK im Eluat zu unter-
suchen. 

In die Untersuchungen wurden nicht nur Materialien der „Premiumqualität“ (Z 1.1 bzw. RC 1) 
eingebunden, sondern auch Materialen schlechterer (höherer) Qualitätsstufen. Dies entspricht 
der ursprünglichen Vorgabe des BMU. Es wurden insgesamt 28 Proben auf sämtliche in der 
EBV relevante Parameter im Eluat sowie zusätzlich auf PAK im Feststoff untersucht. Alle Daten 
wurden dem BMU zur Verfügung gestellt und in den Folgenabschätzungen des Zentrums für 
Angewandte Geowissenschaften der Universität Tübingen, welches für das BMU seit 2006 die 
fachliche Begleitung im Verordnungsverfahren zur ErsatzbaustoffV übernimmt, berücksichtigt. 
Die Datenauswertungen wurden im Rahmen des UBA-Zwischenberichtes des ZAG Tübingen 
unter www.uba.de zusammen mit der MantelV veröffentlicht (vgl. Susset et al., 2011, Tabellen 
9.1 bis 9.5 ab S. 223). Demnach könnten ohne Berücksichtigung des geplanten PAK- Feststoff-
grenzwertes von 10 mg/kg 72 % der 28 neu untersuchten Proben als RC-1, weitere 14 % als 
RC-2 und die restlichen 14 % als RC-3 verwertet werden. Bei Zugrundelegung des Sulfatziel-
wertes von 220 mg/L ab 2020 verringern sich die Quoten auf 68% in RC-1 bzw. 3 % in RC-2 
und 29 % in RC-3. Würde man einen PAK-Feststoffwert von 10 mg/kg festlegen resultieren fol-
gende Quoten: RC-1: 50 % (bzw. 46 % ab 2020 Sulfat), RC-2: 22 % (bzw. 22 % ab 2020) und 
RC-3: 7 %, 21 % der 28 untersuchten Proben müssten aufgrund des PAK-Feststoffkriteriums 
beseitigt werden. Damit bleibt Sulfat nach wie vor der dominierende verwertungslimitierende 
Parameter. Das PAK-Feststoffkriterium hätte ebenfalls negative Folgen für  die Verwertungs-
quoten, insbesondere für RC-Baustoffgemische außerhalb de QRB und nach neusten Erkennt-
nissen insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Die stofflichen Zusammensetzungen und die 
Korngrößenverteilungen wurden ebenfalls durch das GIU bestimmt. Außerdem liegen Ver-
gleichsdatensätze im Säuleneluat und im Schütteleluat nach Entwurf DIN 19527 für PAK vor.  
Im Datensatz steckt somit noch weiteres Potential für Auswertungen, die derzeit in Arbeit sind. 

Europäische Normung 

Seit Mitte 2010 vertritt die technische Geschäftsführung des QRB auch die Interessen seiner 
Mitglieder im europäischen Gremium CEN TC 351 (CEN 351/WG 1 „Release into soil and 
ground/surface water“) und den entsprechenden nationalen Spiegelausschüssen (DIN NAW UA 
5 - Normungsausschuss Wasserwesen (NAW) 119-01-02-05 UA Boden- und Abfalluntersu-
chung, Eluierungsverfahren und DIN GA Bau - Normungsausschuss Bauwesen (NABau) NA 
005-53-01 GA "Gemeinschaftsarbeitsausschusses NABau/NAW; Boden und Grundwasser"). 
Hier werden die Laborelutionsmethoden zur Untersuchung der Umweltauswirkungen von Bau-
produkten entwickelt. Wir setzen uns hier für praktikable Untersuchungsmethoden aus Deutsch-
land ein. So benötigt die Methode nach europäischer Vornorm (CEN TS 14405) zur ausführli-
chen Charakterisierung der Umweltverträglichkeit eines Bauprodukts mehr als 4 Arbeitswochen, 
während die in Deutschland bereits genormte Methode DIN 19528 weniger als eine Arbeitswo-
che benötigt und einen Säulenkurztest bis WF 2 vorsieht, der 18 bis 35 Stunden eluiert. Die 
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Mitarbeit in den europäischen Gremien ist von großer Bedeutung, weil mit Aufnahme validierter 
europäischer Normen in ein europäisches Regelwerk wie zum Beispiel die Europäische Bau-
produktenrichtlinie (Construction Products Directive) die europäischen Normen in bestimmten 
Fällen in die Gesetzesverordnungen der Mitgliedsstaaten übernommen werden müssen. In die-
sem Fall könnte die Übernahme komplexer Laborelutionsmethoden aus Europa z.B. in der Gü-
teüberwachung von Umweltparametern für RC-Baustoffe drohen. 
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9.  Mantelverordnung und zweiter Arbeitsentwurf der  Ersatzbaustoffverordnung 

Am 06.01.2011 hat das Bundesministerium für Umwelt (BMU) mit der sogenannten Mantelver-
ordnung ein Gesamtkonzept zur Regelung des Einbringens und Einleitens von Stoffen in das 
Grundwasser, zum Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen und für das Auf- und Einbringen 
von Material in den Boden vorgelegt. Die Einzel-Verordnungen sollen sicherstellen, dass die 
Verwertung von mineralischen Stoffen gemäß den Zielstellungen des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes erfolgt und ein ausreichender Schutz des Grundwassers und des Bodens ge-
währleistet ist. Das BMU hält die Festlegung von Prüfwerten im Grundwasser als fachliche Ba-
sis für die Ableitung von Materialwerten für mineralische Ersatzbaustoffe und Bodenmaterial für 
notwendig, da nur so eine wasserrechtliche Erlaubnis (zum Beispiel bei der Verwertung von 
Recycling-Baustoffen im Straßenbau) wegfallen könne. Man erhofft sich hierdurch deutliche Er-
leichterungen für die Verwaltung und die Wirtschaft. 

In Artikel 1  (Änderung der Grundwasser-Verordnung) geht es um die Fragestellung, welche 
Stoffkonzentrationen (Prüfwerte) an welchem Ort eingehalten werden müssen (Ort der Beurtei-
lung). Werden beim Übergang von Stoffen aus Einleitungen, aus Bodenmaterialien oder aus 
Bauwerken, die mit dem Grundwasser direkt in Verbindung stehen, die Prüfwerte unterschritten 
und ist die zu erwartende eingetragene Fracht insgesamt gering, so sieht das BMU diesen Ein-
trag als unbedenklich an und sieht keinen weiteren Bedarf einer wasserrechtlichen Genehmi-
gung.  

In Artikel 2  (2. Arbeitsentwurf der Ersatzbaustoffverordnung) werden die Umweltanforderungen 
an die Verwertung mineralischer Ersatzbaustoffe in technischen Bauwerken normiert. Es wer-
den Grenzwerte in Eluaten (Säulenversuch) festgelegt, die sicherstellen sollen, dass die Prüf-
werte aus Artikel 1 beim Übergang des Sickerwassers in das Grundwasser eingehalten werden. 
Auch hier wird auf das wasserrechtliche Erlaubnisverfahren verzichtet, sofern die Anforderun-
gen eingehalten werden und die Güteüberwachung der Ersatzbaustoffe ordnungsgemäß 
durchgeführt wird. Artikel 2 der Mantelverordnung stellt eine Weiterentwicklung des ersten Ar-
beitsentwurfes der ErsatzbaustoffV von November 2007 dar und wird auch als zweiter Arbeits-
entwurf der ErsatzbaustoffV bezeichnet.  

Die Änderung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung in Artikel 3  dient laut BMU in 
erster Linie einer Aktualisierung und Präzisierung der Verordnung aus dem Jahr 1999. Mit dem 
geänderten und ergänzten §12 werden unter anderem die Anforderungen an Materialien bei de-
ren Verfüllung in Abgrabungen oder Verwendung im Landschaftsbau so festgelegt, dass der 
vorsorgende Gewässer- und Bodenschutzes erreicht wird und damit auf ein wasserrechtliches 
Erlaubnisverfahren verzichtet werden kann. 

Der QRB hat im Berichtszeitraum mit dem AK FÜ eine eigene Stellungnahme zu Artikel 2 der 
Mantelverordnung (ErsatzbaustoffV) erarbeitet (zu Details siehe Stellungnahme des QRB).  

Die Ersatzbaustoffverordnung wurde deutlich überarbeitet. Die Neumodellierung von Einbau-
weisen und die verbesserten Datengrundlagen zu den Eluatkonzentrationen von mineralischen 
Ersatzbaustoffen haben zu deutlich höheren Materialwerten geführt. Diese Materialwerte müs-
sen im Rahmen der geplanten rechtsverbindlichen Güteüberwachung nach EBV im Säulenkur-
zeluat bei einem Wasser- zu Feststoffverhältnis von 2 eingehalten werden, um einer bestimm-
ten Qualitätsklasse (z.B. RC-1) und den damit verbundenen zulässigen Einbauweisen zugeord-
net werden zu können. Die neuen Materialwerte für Vanadium, Chrom und Kupfer in der besten 
Qualitätsklasse RC-1 stellen nach eigenen Daten des QRB und den aktuellen Statistiken des 
Umweltbundesamtes (siehe UBA-Forschungsbericht der Universität Tübingen, www.uba.de) 
keine Verwertungslimitierung für RC-Baustoffe mehr dar. Dies gilt auch für RC-
Baustoffgemische mit technisch maximal zulässigen Anteilen von Ziegeln von 30 Massenpro-
zent. Für RC-Baustoffe ergeben sich nach dem 2. Arbeitsentwurf jedoch noch folgende Knack-
punkte: 
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·  unverändert niedrige Materialwerte für Sulfat im Eluat 
·  Neueinführung eines Feststoffgrenzwertes für PAK und eines Grenzwertes für den Phe-

nolindex im Eluat. 

Bei der Festlegung der niedrigen Sulfatwerte verfolgt das BMU nach wie vor die scharfe Ausle-
gung des wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatzes. Demnach müssen die Salzkonzentrationen 
im Sickerwasser sehr kurzfristig (< 4 Jahre) auf die niedrigen Geringfügigkeitsschwellenwerte 
zurückgehen. Dies, obwohl die Geringfügigkeitsschwellenwerte von Sulfat nicht human- und / 
oder ökotoxikologisch abgeleitet sind. Weiter geht das BMU davon aus, dass durch eine opti-
mierte Aufbereitung und Trennung von Bauschutt das „Sulfatproblem“ ohnehin bewältigt werden 
kann. Dies ist jedoch nachweislich nicht der Fall (sieh Kapitel 6.2.2.3). Der PAK-
Feststoffgrenzwert und der Phenolindex sollen teerbelastetes Material aus dem Regelungsbe-
reich der EBV herausgehalten werden, die im Eluat nicht erkannt werden („Teerriegel“). Dies ist 
grundsätzlich zu befürworten, jedoch wird die Festlegung des PAK-Grenzwertes im Feststoff 
kritisch gesehen. Zahlreiche RC-Baustoffe müssten aufgrund geringer Überschreitungen des 
PAK-Grenzwertes im Feststoff deponiert werden, obwohl die Eluatgrenzwerte eingehalten wer-
den - also für Boden- und Grundwasser keine Gefährdung besteht. 

Die Fachgruppe Recycling-Baustoffe und Boden sowie das Qualitätssicherungssystem Recyc-
ling-Baustoffe Baden-Württemberg e.V. (QRB) haben eine eigene Stellungnahme zur Ersatz-
baustoffV erarbeitet und am 18.03.2011 an das BMU versendet. Die Fachgruppenvorsitzende 
Christa Szenkler und die Geschäftsführung der ISTE- FG RCBB und des QRB bringen als Mit-
glieder der Arbeitsgremien des BBS und des BDI die Kritikpunkte und Änderungsvorschläge zur 
Mantelverordnung auf Bundesebene ein. Die konstruktiven Änderungsvorschläge werden stets 
durch eigens erhobene Daten und Fakten untermauert. Hoffen wir auf eine ausgewogene Man-
telverordnung, die mit Augenmaß Grundwasser- und Bodenschutz und die bereits im Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes festgelegten Recyclingziele von 70% miteinander vereinbart.  

 
10 Sicherheitsleistungen für QRB-Betriebe 

Im Jahr 2009 hat das Umweltministerium Baden-Württemberg das Thema „Auferlegung einer 
Sicherheitsleistung  bei Abfallentsorgungsanlagen“ aufgegriffen. Aktueller Anlass waren meh-
rere Fälle illegaler Abfall-Lagerung in verschiedenen Regierungsbezirken. Bei Insolvenz des be-
treffenden Abfallunternehmens wäre die die öffentliche Hand verpflichtet, die Kosten für die 
Entsorgung zu tragen. Obwohl es im Bereich Baustoff-Recycling und Rohstoffgewinnung keine 
Verstöße gab, sind die unteren Abfallbehörden aufgerufen, die bestehenden Regelungen bei 
RC-Betrieben zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.  

QRB-geprüfte und überwachte Recycling-Betriebe nehmen nur hochwertigen Bauschutt an, aus 
dem möglichst Produkte der Güteklasse Z1.1 hergestellt werden können. Insofern ist das Kos-
tenrisiko im Falle einer Insolvenz anders zu bewert en als bei klassischen Abfallunterneh-
men. Dies muss bei der Bemessung der Höhe der Sicherheitsleistung berücksichtigt werden. 
Die Fachgruppe Recycling-Baustoffe und Boden und der QRB führt dazu Gespräche mit dem 
Umweltministerium. 

Mit Schreiben vom 30.11.2010 hat sich der ISTE noch mal an das Ministerium für Umwelt und 
Verkehr Baden-Württemberg, MD Bernhard Bauer, mit der Bitte um Stellungnahme gewandt 
und zeitnah eine praxisgerechte Lösung i. S. Sicherheitsleistungen einzuführen oder den sofor-
tigen Vollzug so lange auszusetzen bis sichergestellt ist, dass Wettbewerbsverzerrungen ver-
mieden werden. 

Hintergrund war, dass das UVM - obwohl es in Baden-Württemberg keine einheitliche Handha-
bung gibt - den sofortigen Vollzug angeordnet hat.  

ISTE und QRB haben erneut Gespräche mit der SÜDVERS-GRUPPE zum Thema Sicherheits-
leistungen für Recyclingbetriebe geführt. Ergebnis der Gespräche ist, dass ISTE-Mitglieder bei 
Versicherungsbürgschaften einen Sondernachlass auf die Tarifprämie in Höhe von 30% be-
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kommen. Voraussetzung hierfür ist neben der ISTE-Mitgliedschaft ein Bonitätsindex von höchs-
tens 263, d. h. bei einem solchen Bonitätsindex wird ein genereller Sondernachlass von 30% 
gewährt.  

ISTE, QRB und SÜDVERS empfehlen darüber hinaus, QRB-Produktzertifikate vorzulegen, da 
diese bei der Konditionsfindung positiv berücksichtigt werden können.  

Im Rahmen der Konditionsfindung ist neben der Festsetzung durch die Vollzugsbehörde auch 
der letzte vorliegende Jahresabschluss einzureichen.  

Bei Interesse können Sie sich an Herrn Sebastian Schmidt (Tel.: 0761 45 82-317; e-Mail: se-
bastian.schmidt@suedvers.de) wenden.  

Des Weiteren hat das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr (UVM) dem ISTE fol-
gende Hinweise zum Thema Sicherheitsleistungen für RC-Betriebe weitergeleitet: 

Produktionsbetriebe, die nicht primär der Abfalllagerung oder -behandlung, sondern vorrangig 
produktiven Zwecken dienen, unterliegen grundsätzlich nicht den §§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 17 
Abs. 4a BImSchG (Auferlegung  einer Sicherheitsleistung). Dies gilt auch in solchen Fällen, in 
denen in untergeordnetem Umfang eine Abfallentsorgungsanlage i.S.v. § 4 Abs. 1 BImSchG 
mitbetrieben wird. Bei Abgrenzungsfragen hierzu ist von folgender Grundregel auszugehen: 
Einschlägig im Sinne der §§ 12 und 17 BImSchG sind solche Anlagen, deren wesentlicher Be-
triebszweck ohne den Einsatz gelagerter und/oder behandelter Abfälle nicht erreichbar wäre.  

Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die von der LUBW aufgebaute und gepflegte Übersicht über 
die Entsorgungspreise eine verwaltungsinterne Orientierungshilfe für die behördliche Ermes-
sensausübung darstellt und die zuständigen Behörden im Rahmen der Einzelfallprüfung die ab-
fallschlüssel-spezifischen Entsorgungspreise an die örtlichen und fallspezifischen Besonderhei-
ten anzupassen haben. 

Eine starre Bagatellgrenze als ermessensleitendes Instrument wird vom UVM nicht für zweck-
mäßig und auch nicht für rechtlich geboten gehalten. Je mehr die geschätzten Entsorgungskos-
ten bei einer Abfallentsorgungsanlage die Grenze von 10 000 € unterschreiten, wird sich jedoch 
im Einzelfall die Frage der Verhältnismäßigkeit gemessen am Verwaltungsaufwand bei der Er-
messenausübung durch die zuständige Behörde stellen. 

Zur Art der Sicherstellung wurde mitgeteilt, dass das UVM und die Regierungspräsidien darüber 
einig sind, dass im Regelfall folgende Arten der Sicherheitsleistung in Betracht kommen: 
Selbstschuldnerische Bankbürgschaft, ein auf die zuständige Behörde ausgestelltes oder dieser 
sicherungsübereignetes/verpfändetes Sparbuch, selbstschuldnerische Bürgschaft einer Versi-
cherung. Etwaige weitere Formen sind im Rahmen der Einzelfallbetrachtung (Prüfungsaspekte: 
Insolvenzsicherheit und Praktikabilität für den Verwaltungsvollzug) zu prüfen. 

Erlasse aus anderen Ländern können als Erkenntnisquelle und Hintergrund-Information heran-
gezogen werden, soweit sie den baden-württembergischen Vollzugsgrundsätzen nicht entge-
genstehen. 

Für Rückfragen zum Thema Sicherheitsleistung steht Ihnen Herr Manuel Sedlak (Tel.: 0711 
32732-134; e-Mail: sedlak@iste.de ) gerne zur Verfügung. 
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11 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Seit Bestehen des QRB e. V. sind zahlreiche PR-Maßnahmen durchgeführt worden, wie z. B.  
- Erstellung einer Informationsbroschüre (1. Ausgabe Oktober 2005 / 2. Ausgabe Juli 2007 / 

3. Ausgabe Oktober 2009) 
- QRB-Deklarationsposter, 
- Baustoff-Recycling-Tage (Veranstalter: ISTE – LUBW (bis 2008) – BRB – QRB und ab 

2008 – F.I.R) inkl. Berichte auf SWR-TV und SWR-Hörfunk, 
- Fachexkursionen, Lehrgänge, Info-Seminare,  
- Publikationen in der Fachpresse, 
- Fachvorträge auf Veranstaltungen,  
- u.v.m. 
 
Ziel ist es, die QRB-Außenwirkung zu verstärken und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen – je 
nach finanzieller Möglichkeit. Neben der fortlaufenden Aktualisierung der QRB-Infobroschüre 
(sowie des Deklarationsposters) zählen Portraits von QRB-Mitgliedsfirmen in der Branchen-
presse zur Öffentlichkeitsarbeiten. 
 
 
11.1 QRB-Informationsbroschüre 
 
Erste Auflage der QRB-Informationsbroschüre 2005 
Zum 1-jährigen Bestehen des QRB am 11. Oktober 2005 
ist die QRB-Informationsbroschüre erstellt und großflächig 
in Baden-Württemberg gestreut worden. In den begleiten-
den Grußworten rufen Umweltministerin Tanja Gönner  
für den Umweltbereich sowie Innenminister Heribert 
Rech für den Bereich Verkehr und Bauen zum verstärk-
ten Einsatz von Recycling-Baustoffen bei entsprechender 
Güteüberwachung auf.  
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Fachlicher Inhalt der Broschüre: 
- Vorstellung der Ziele, Aufgaben und Strukturen des QRB e.V. 
- Übersichtliche Zusammenstellung der für Baden-Württemberg geltenden Rahmenbedingun-

gen für den Einbau von Baustoff-Recyclingprodukten gemäß Erlass des Ministeriums für 
Umwelt und Verkehr vom 13. April 2004. 

 
Weitere Grußworte, die die Ziele des QRB untermauern: 
- NABU: der Vorsitzende des Naturschutzbundes Deutschland, Landesverband Baden-

Württemberg e.V.  
- ISTE: Hans-Martin Peter, Präsident des Industrieverbandes Steine und Erden Baden-

Württemberg e.V. 
- NBBW: Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirates Ba-

den-Württemberg 
- QRB-Recycling-Baustofffirmen: der Vorstandsvorsitzender des QRB e.V. 
- QRB-Fremdüberwacher: Prof. Dr. Kurt Schellenberg, Vorstandsmitglied des QRB e.V. 

 
Weiterhin sind in der Broschüre genannt: 
- Mitglieder des QRB (bis 31.12.2009): Recycling-Baustoff-Firmen und -werke sowie Fremd-

überwachungsinstitute und 
- Kooperationspartner und Förderer des QRB (Ziff. 2) 
 
Auszug aus der aktuellen QRB-Broschüre, 3. Auflage: 
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Zweite Auflage der QRB-Informationsbroschüre 2007 
Im Juli 2007 wurde die überarbeitete 2. Auflage der QRB-Informationsbroschüre fertig gestellt 
und in einer Auflage von 19.000 Stück gedruckt. Auch diese enthält begleitende Grußworte, in 
denen Umweltministerin Tanja Gönner  für den Umweltbereich sowie Innenminister Heribert 
Rech für den Bereich Verkehr und Bauen zum verstärkten Einsatz von Recycling-Baustoffen 
bei entsprechender Güteüberwachung aufrufen. Zusätzlich genannt sind die Untersuchungser-
gebnisse der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) an Recycling-
Baustoffen in  
 
Ebenso wie die Erstausgabe enthält auch die 2. Auflage eine übersichtliche Zusammenstellung 
der für Baden-Württemberg geltenden Rahmenbedingungen für den Einbau von Baustoff-
Recyclingprodukten gemäß Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verkehr vom 13. April 
2004.  
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Dritte Auflage der QRB-Informationsbroschüre 2009 
Im Wesentlichen wurde die QRB-Broschüre aufgrund der steigenden Mitgliederzahlen redaktio-
nell überarbeitet. Diese Überarbeitung konnte zum Anlass genommen werden, die Ergebnisse 
der neuesten LUBW-Untersuchungskampagne 2009 aufzunehmen.  
 
Auszug aus der aktuellen QRB-Broschüre, 3. Auflage: 
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11.2  QRB-Deklarationsposter 
 
Gemäß Ziff. 3 der „Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ – Erlass 
des UVM vom 13. April 2004 sowie Ziffer 2.1 der QRB-Geschäftsordnung ist u.a. folgende  Vo-
raussetzung für QRB-geprüfte Recycling-Baustoff-„Produkte“ zu erfüllen: „...die Recyclingbau-
stoffe werden ebenso wie Primärbaustoffe ordnungsgemäß deklariert, was bedeutet, dass für 
das Outputmaterial einer Recyclinganlage der jeweilige Anwendungsbereich genau zu bestim-
men ist ...“. 
 
Auf Beschluss des Fachausschusses Recycling-Baustoffe und Boden des Industrieverbandes 
Steine und Erden Baden-Württemberg e.V. (ISTE), der – aufgrund des identischen Mitglieder-
kreises – zugleich die Interessen der RC-Mitgliedsfirmen des QRB vertritt, wurde für diese vor-
zunehmende Deklaration ein Deklarationsposter im DIN A 1 – Format entwickelt.  
 
Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit hat die QRB-Geschäftsführung ihren Mitglie-
dern ausdrücklich empfohlen, dieses Deklarationsposter - unabhängig von einem QRB-
Produktstatus – gut sichtbar z.B. im Waagenbereich anzubringen. Insofern soll mit dem Dekla-
rationsposter eine zusätzliche Rechtssicherheit für den Verkäufer und Verwender von Recyc-
ling-Baustoffen geschaffen werden.  
 
Parallel zu dem QRB-Deklarationsposter wurde ein druckbares QRB-Infoblatt entworfen (DIN A 
4 – Format, s.u.), dass auf den werkseigenen Homepages im Internet eingestellt ist.  
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11.3  Baustoff-Recycling-Tage  
Sie finden eine Dokumentation über die vergangenen RC-Tage auf www.qrb-bw.de.  
 
13. Baustoff-Recycling-Tag  
am 6. Oktober 2010  
- „Mineralische Kreislaufwirtschaft  
 Zukunftsbranche ohne Zukunft?" war das The-
ma des alljährlichen Branchentreffs der Steine- 
und Erden-Industrie im Südwesten. Eingeladen 
hatte der Industrieverband Steine und Erden Ba-
den-Württemberg e.V. (ISTE) zusammen mit der 
Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e.V. 
(BRB) und der Fédération Internationale du  
Recyclage (FIR). 
 
 
Die Branche fordert gleiche Spielregeln für alle 
„Wir sind auf dem Weg zu einer Recycling-Gesellschaft" stellte Dr. Axel Kopp vom Bundesum-
weltministerium (BMU) fest. Dass das Abfallaufkommen halbiert wurde, liege vor allem am Bau-
stoffrecycling, betonte ISTE-Präsident Hans-Martin Peter. Die Verwertungsquote von Bauschutt 
beträgt derzeit 80 Prozent. Die Landesregierung will diesen Anteil noch steigern. Aber statt ei-
ner Steigerung droht Stillstand. Die Ersatzbaustoffverordnung lässt auf sich warten und dieser 
Schwebezustand verunsichert die Unternehmen und auch die Vollzugsbehörden - Investitionen 
und Innovationen bleiben aus und „schwarze Schafe" beim Baustoffrecycling werden geschont.  

Peter forderte deshalb, der Marktzugang für Recyclingbaustoff müsse gesichert und eine bun-
deseinheitliche Regelung schnell verabschiedet werden. Michael Stoll, Vorsitzender des BRB 
und Präsident der FIR, forderte die Bundesregierung auf, die Grenzwerte aktiv zu gestalten, 
statt einfach die von der EU vorgegeben Werte zu übernehmen. 

Kopp beteuerte, dass die Ersatzbaustoffverordnung auf dem Weg sei und keine Überraschun-
gen berge. Er rechne damit, dass es bei einer Verwertung von 80 Prozent bleiben wird. Zudem 
seien alle Kriterien des Qualitätssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg 
e.V. (QRB) berücksichtigt worden und werden bald bundesweit gelten.  

Neueste Datengrundlagen bestätigten gleichbleibend hohe Verwertungsquoten von RC-
Baustoffen der Qualitätsklassen 1 und 2 bei teilweise sogar deutlich erweiterten Einsatzmög-
lichkeiten, so Bernd Susset, Umweltreferent des ISTE und Forschungsbeauftragter des BMU 
zur Fachbegleitung im Verordnungsverfahren der Ersatzbaustoffverordnung. Voraussetzung 
hierfür sei die Schaffung von Rahmenbedingungen für ein entsprechendes Marktpotenzial für 
beide Klassen. Holger Alwast von der Prognos AG bestätigte, dass die Prognos-Studie zur 
Folgeabschätzung der Bundesverordnungen im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung die Verwertungsquoten im Bereich Ersatzbaustoffe in Technischen 
Bauwerken eher unterschätze. Die Ergebnisse müssten aktualisiert werden.  

Albrecht Heckele von der Hochschule Biberach 
präsentierte erste Ergebnisse einer Studie zur 
Folgeabschätzung der Ersatzbaustoffverordnung. 
Auch er kommt zu dem Ergebnis, dass die Er-
satzbaustoffverordnung die Verwertung von Bo-
denmaterial und Bauschutt nicht einschränke, 
sondern die Nutzungsmöglichkeiten erweitere. 
Die Verfüllung in Abgrabungen im Rechtsbereich 
der Bundes-Bodenschutz und Altlasten-
Verordnung werde allerdings erschwert. Darüber 
hinaus müsse die Verwertung aufwendiger 
rechtsverbindlich dokumentiert werden.  

Die Veranstalter des 13. Baustoffrecycling-Tags 
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Umweltministerium Baden-Württemberg lobt QRB 
Andreas Hollatz vom Umweltministerium Baden-Württemberg dankte dem 
ISTE und dem QRB ausdrücklich dafür, dass dank des Qualitätssiche-
rungssystems QRB neben den Primärbaustoffen auch Sekundärbaustoffe 
einem hohen Qualitätsstandard genügen. Nun sei der Bund gefordert, mit 
einer Ersatzbaustoffverordnung Rechtssicherheit herzustellen und durch 
einheitliche Regelungen ungleiche Wettbewerbsbedingungen in den Län-
dern zu beseitigen. Die ökologischen Anforderungen bei der Herstellung 
von Recycling-Baustoffen müssten in einem vernünftigen Verhältnis zu 
den technischen Möglichkeiten stehen. 
 
Überarbeitungsbedarf bei den Regelungen zur Verfüll ung von Abgrabungen 
Christa Szenkler, Vorsitzende der BDI-Projektgruppe Boden/Grundwasser, sieht deutlichen 
Überarbeitungsbedarf im Regelungsbereich der zur Novelle anstehenden Bundes-
Bodenschutzverordnung. Die derzeit geplanten Grenzwerte und Geringfügigkeitsschwellenwer-
te würden eine Verfüllung unmöglich machen. Kopp bestätigte, dass es hier zu zusätzlichen 
Einschränkungen kommen werde. 
 
Sicherheitsleistungen mit Augenmaß 
Sicherheitsleistungen müssten mit Augenmaß festgelegt werden und dürften nicht zur Existenz-
frage werden, so Ludwig, Vorsitzender des QRB. Christoph Keckeisen vom Landratsamt Ho-
henlohekreis betonte, dass es sich bei der Preisspanne der Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz (LUBW) von 10 Euro/Tonne bis 40 Euro/Tonne für die Sicherheitsleistun-
gen im Baustoffrecycling um eine Empfehlung handle. Im vorgestellten Sonderfall mobiles Bau-
schuttrecycling wich das Landratsamt mit < 10 Euro/Tonne deutlich nach unten ab.  
Auch in diesem Jahr nutzten knapp 300 Teilnehmer die Gelegenheit, sich auf dem überregional 
ausgerichteten Baustoff-Recycling-Tag zu informieren und auszutauschen.  
 
>>>14. Baustoff-Recycling-Tag am 6. Oktober 2011 in  der Filharmonie in Filderstadt-
Bernhausen  
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11.4  Fachexkursionen, Lehrgänge und Info-Veranstal tungen  
 
Fachexkursionen „Vom Abbruch zum Produkt“ - Kreisla ufwirtschaft mit Recycling-
Baustoffen – Was passiert auf dem Weg vom Abbruchpr ojekt bis zum einbaufähigen Re-
cycling-Baustoff? 
Jährlich fallen bundesweit ca. 75 Mio. Tonnen Bauschutt und Straßenaufbruch an, davon allein 
ca. 10 Mio. Tonnen in Baden-Württemberg. Was aber passiert mit dem Abbruchmaterial? Wer 
übernimmt die Verantwortung für dieses Material und wer entscheidet über Verwertung oder 
Deponierung? Wer unterschreibt für welchen Vorgang welche Papiere und wer analysiert das 
Material nach welchem Regelwerk? Auch hierüber wurde bei den Fachexkursionen informiert, 
wobei deutlich wurde, dass - auch hier - viele Vorschriften zu beachten und viele Papiere aus-
zufüllen sind.  
Die Fachexkursionen werden in Kooperation mit der ISTE-Fachgruppe Recycling-Baustoffe und 
Boden vor Ort bei unseren Mitgliedsfirmen und Werken sowie Fremdüberwachungsinstituten in 
den verschiedenen Regionen Baden-Württembergs durchgeführt. 
 
1. Fachexkursion am 14. Juli 2005 in Karlsruhe  
QRB-Mitglied: BAVAK Bauschutt- und Holz Verwertungsanlage Karlsruhe GmbH  
Fremdüberwacher: Öffentliche Prüfstelle der FH Karlsruhe & Fader Umweltanalytik 
 
2. Fachexkursion am 14.09.2005 
QRB-Mitglied: FWA Fischer Weilheim Abbruch GmbH & Co. KG 
Fremdüberwacher: BÜV-ZERT e. V. & Fader Umweltanalytik 
 
3. Fachexkursion am 11.07.2006 
QRB-Mitglied Ecosoil Süd GmbH / Vogel-Bau Schüttgut Recycling GmbH 
Fremdüberwacher: GIU Gewerbliches Institut für Umweltanalytik GmbH 
 
4. Fachexkursion am 19.09.2006 
QRB-Mitglied: Heinrich Feess GmbH & Co. KG / FWA Fischer Weilheim Abbruch GmbH 
Fremdüberwacher: BÜV-ZERT e. V.  
 
5. Fachexkursion am 21.06.2007 
QRB-Mitglied: Ecosoil Süd GmbH 
 
6. Fachexkursion am 25.09.2007  
QRB-Mitglied: Scherer und Kohl GmbH 
Fremdüberwacher: IBE Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH 
 
7. Fachexkursion am 17.09.2008 
QRB-Mitglied: BRS Baustoff-Recycling-Sigmaringen GmbH und BRS Baustoff-Recycling 
Schwarzwald-Baar GmbH sowie die BBO Bodensee / Hegau GmbH & Co. KG Steißlingen 
Fremdüberwacher: ifm Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg Rottweil GmbH 
 
8. Fachexkursion am 27.04.2009 in Sachen „RC-Beton“  
Mitveranstalter: Eberhard Bau AG in Oberglatt  
www.eberhard.ch  
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9. Fachexkursion am 20.01.2010 
zum Thema RC-Beton und in Kooperation mit 
der ISTE-Fachgruppe Transportbeton 
QRB-Mitglied: Scherer & Kohl GmbH & Co. KG, 
Ludwigshafen;  
außerdem mit an Bord: das ifeu-Institut,  
die Fa. Weisenburger Bau GmbH und die  
TBS Rhein-Neckar GmbH & Co.KG 
Infos über das Projekt und den Baufortschritt  
unter www.rc-beton.de.   
 
 
Die 10. Fachexkursion führt am 8. Juni 2011 in den Raum Heilbronn 
 
 
 
 
Informationsveranstaltungen:  
 
Info-Veranstaltung zur „Werkseigenen Produktionskon trolle WPK“ 
1. WPK-Schulung am 12.12.2006 
2. WPK-Schulung am 25.04.2007 und 
3. WPK-Schulung am 21.11.2007 
WPK bedeutet die geforderte ständige Eigenüberwachung der Produktion durch den Hersteller, 
um sicherzustellen, dass das Bauprodukt die gestellten Anforderungen erfüllt. Die Inhalte wur-
den durch das Institut Dr. Haag GmbH, Frau Dipl.-Geol. Heidrun Haag, vermittelt. 
 
 
 
 
 
Info-Seminare „Möglichkeiten und Grenzen der Schnel lerkennung – Schadstoffe in Bau-
schutt und Böden – schnell erkennen und messen – PA K, Sulfat, MKW und Asbest“ 
 
Gemeinsam mit der Forschungsvereinigung Recycling und Wertstoffverwertung im Bauwesen 
e.V. (RWB) aus Bremen, der ISTE-Fachgruppe Recycling-Baustoffe und Boden, dem Baustoff-
überwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg e.V. (BÜV-ZERT) und dem 
QRB sind bisher fünf Seminarblocks durchgeführt worden.  
 

1. Seminarblock am 20./21.03.2007 
2. Seminarblock am 13./14.06.2007 
3. Seminarblock am 24./26.10.2007 
4. Seminarblock am 19./20.02.2008 
5. Seminarblock am 25./26.11.2008 
6. Seminarblock am 24./25.03.2009 
7. Seminarblock am 23./24.03.2010 
8. Semianrblock am 22./23.03.2011 

weitere Seminare sind geplant im Herbst 2011  
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Sachkundelehrgänge: „Probenahme fester Abfälle nach  LAGA Richtlinie PN 98 – DIN EN 
932-1 und QRB-Leitfaden“ 
am 18. und 19. März 2010 in Kirchheim u. T. 
am 17. und 18. Juni 2010 in Ringsheim 
am 21. und 22. Oktober 2010 in Ludwigshafen 
am 07. und 08. April 2011 in Messkirch 
 
Die neue Deponieverordnung (DepV) fordert, dass 
Probenahmen von Personen durchgeführt werden, 
die über die erforderliche Sachkunde verfügen. Zu-
nehmend wird bei öffentlichen Ausschreibungen ein 
personenbezogener Sachkundenachweis gefordert. 
Je nach Fragestellung können auch Probenahmen 
nach DIN EN 932-1 oder QRB-Leitfaden erforderlich 
werden.  
Wann greift welches Regelwerk - worauf muss geachtet werden? 
 
 
 
Sonstige Info-Seminare 
02.02.2010: Info-Seminar zum „Elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV) - was kommt 
ab 1. April 2010 auf die Betriebe zu?“ 
 
30.03.2010: Info-Seminar zum „Vermeidung von Staub an Arbeitsplätzen in der Recycling-
Baustoff-Industrie“  
 
 
11.5 Fachpublikationen 
 
Auf den Anhang „Fachpublikationen“ wurde im Geschäftsbericht 2009/2010 abgesehen. Sie 
können auf der QRB-Homepage www.qrb-bw.de eingesehen werden.  
 
 
 
11.6 Fachvorträge über das QRB-System auf Tagungen,  Seminaren, etc. 
 
Das Qualitätssicherungssystem und der Stand der Fremdüberwachung wurde seit Bestehen 
des QRB auf über 40 Vorträgen bei verschiedenen Anlässen auf Landes- und Bundesebene 
vorgestellt: 
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12 Entstehung des QRB-Produktlogos 

Kreisläufe der Natur sind bekannt...

...Jahreszeiten, Leben und Tod, ... 
Auch Baustoffe sind im Kreislauf...

  

... und Bauwerke für Menschen 
entstehen...

Baustoffe werden der Natur entnommen...

 
 

Irgendwann 
werden 
Bauwerke 
wieder in ihre 
Bestandteile 
zerlegt...

... mineralischer Bauschutt kommt zu uns 
und wird wieder aufbereitet...

  

MineralischerAbfall wird nach bestandener 
Qualitätskontrolle zum Produkt,

 
 

QRB-Produktzeichen Übergang 
zu Löwen

  

Das Zeichen 
gilt für Baden-
Württemberg

 
 

Das QRB-Produktzeichen:

 

Ziel des QRB  

Ist es, dem Markt QRB-geprüfte  

Recycling-Baustoffe verschiedener 

Einbauklassen zur Verfügung zu stel-

len bzw. die Verwertung von Material, 

das keiner Umwelt- und Qualitätskon-

trolle unterliegt, zu unterbinden. 


